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Verehrte Kolleginnen und Kollegen,

in einer der letzten Vorstandssitzungen hat ein
Vorstandskollege nach meiner Ansicht treffend
formuliert, der Anwaltschaft drohe Übles. Denn
zum einen würde das Versprechen einer linearen
Erhöhung der Anwaltsgebühren nicht eingelöst;
zum anderen käme durch die Einbeziehung der
Gewerbesteuer auf die Anwälte ein erheblicher
Kostenblock zu. Was die Erhöhung der Gebüh-
ren anbelangt, so geht der Bundeswirtschaftsmi-
nister noch weiter, indem er grundsätzlich die
Gebührenordnungen abschaffen will und mit der
HOAI beginnt. Was ist dagegen zu tun?

Am Tag der freien Berufe in Bayern hat Bayerns
Innenminister auch die Anwälte ausdrücklich
aufgefordert, sich zu artikulieren und ihren Unmut
über die Pläne der Bundesregierung auszudrü-
cken. Eine Einbeziehung der Anwaltschaft in die
Gewerbesteuer ist für diese nämlich keineswegs
belastungsneutral. Die Verrechnung von Ein-
kommens- und Gewerbesteuer kann nur bis zu
einem Gewerbesteuerhebesatz von 350 % erfol-
gen. Ca. 4/5 aller Anwälte sind jedoch in Groß-
und mittelgroßen Städten tätig, deren Hebesätze
regelmäßig über 350 % liegen und in der Spitze
bis zu 490 % reichen. Die in Folge dessen zu er-
wartenden Mehrbelastungen würden viele An-
wälte empfindlich treffen und hätten für zahlrei-
che Kanzleien gravierende Folgen.

Ein Widerspruch gegen die Pläne des Bundesfi-
nanzministers, die Anwaltschaft in die Gewerbe-
steuer einzubeziehen, bedeutet keinen Wider-
stand gegen eine Reform der Gemeindesteuern.
Notwendig erscheint es vielmehr, alle Bürger ei-
ner Kommune zum Steueraufkommen ihrer Ge-
meinde heranzuziehen. Warum z. B. bleiben
Land- und Forstwirte oder Personen, die Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung oder
Kapitalvermögen erzielen, von der Gewerbe-
steuer befreit? Die Steuerberater und die Bun-
desrechtsanwaltskammer haben das sog. Wirt-
schaftsmodell erarbeitet, das die größte Prob-
lemlösungskapazität beinhaltet und die gerings-
ten Verwerfungen gesellschaftlicher Art darstellt.

Auch die Versuche, die Gebührenordnungen der
freien Berufe abzuschaffen, sind undiskutabel.
Das würde ganz schnell zu ruinösen Verhältnis-
sen in den einzelnen Berufszweigen führen und
ist aus Sicht des Verbraucherschutzes nicht ak-
zeptabel.

Anlässlich des „Tages der freien Berufe“ am
23.7.2003 in München hat Bayerns Innenminister
ausdrücklich auch für die Staatsregierung erklärt,
dass diese alle Pläne zur Einbeziehung von Frei-
beruflern in die Gewerbesteuer ablehne. Auch
eine mögliche Substanzbesteuerung durch die
Einbeziehung von Zinsen, Mieten, Pachten und
Leasingraten lehnt sie als Investitionshindernis
ab. Dasselbe gilt für die Abschaffung der Gebüh-
renordnungen. Diese sind ja seit Jahren gewach-
sen und haben schon im Verbraucherschutz ihre
Existenzberechtigung.

Das deshalb mit Gewissheit zu erwartende baye-
rische Nein im Bundesrat zu den Plänen des
Bundesfinanzministers und des Bundeswirt-
schaftsministers genügt natürlich bei weitem
nicht. Es braucht Mitstreiter. Deshalb der Appell
an Sie alle, die Sie über Bayerns Grenzen hinaus
Kontakte haben, Ihren Einfluss geltend zu ma-
chen, unsere Position zu verdeutlichen und die
Standpunktbildung im gemeinsamen Sinne zu
bewirken. Wir brauchen dringendst eine ange-
messene Gebührenerhöhung auf der Grundlage
der geltenden BRAGO und keine zusätzliche
Belastung durch die Einbeziehung in die Gewer-
besteuer!

Ihr

Dr. Fritz-Eckehard Kempter

Vizepräsident und Schatzmeister
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� 125 Jahre Grundgesetz der frei-
en Advokatur in Deutschland

von Rechtsanwalt Hansjörg Staehle, Präsident

(Einführung zur Festveranstaltung in Augsburg )

Vor 125 Jahren, am 1.7.1878, wurde in dem
RGBl Nr. 23 die „Rechtsanwaltsordnung“ ver-
kündet, die am 1.10.1879 in Kraft treten sollte.
Sie bildete den Abschluss der sog. Reichsjus-
tizgesetze, die mit der für das gesamte Reichs-
gebiet gültigen Regelung der Gerichtsorganisati-
on und der Verfahrensordnungen eine Einheit
des Rechtszustandes im deutschen Reich und
damit eine neue Epoche der Rechtsentwicklung
begründete. Bayern kannte bis dahin nur den
„Advokaten“. Der Zugang zum Beruf war staatli-
chem Ermessen vorbehalten. Die RAO brachte
nun eine Öffnung des Berufsstandes und übri-
gens auch erstmals die einheitliche Berufsbe-
zeichnung „Rechtsanwalt“.

Wer mit der Absolvierung des zweiten juristi-
schen Staatsexamens die Befähigung zum
Richteramt erworben hatte, hatte nun einen
Rechtsanspruch auf Zugang zum Beruf des
Rechtsanwalts, soweit nicht einer der im Gesetz
enumerativ aufgezählten Ablehnungsgründe
vorlag. Wenn man sich den zynischen Ausspruch
des preußischen Justizministers Adolf Leonhardt
vor Augen führt, er hätte keine Schwierigkeiten
mit der Unabhängigkeit der Richter – solange er
über ihre Beförderung entscheide – wird einem
schlagartig klar, warum es ohne Freiheit der
Advokatur keine Unabhängigkeit des Anwalts
geben kann. Die RAO brachte den Durchbruch
zu dieser Unabhängigkeit.

Die Freiheit der Advokatur ist ihrerseits ohne die
Selbstverwaltung der Anwaltschaft nicht vollen-
det. Die RAO schaffte auch hier die – mit un-
rühmlicher Unterbrechung im dritten Reich – bis
zum heutigen Tag bestehende Grundlage durch
die Übernahme des französischen Kammersys-
tems mit einer statusbildenden Pflichtmitglied-
schaft aller Rechtsanwälte in den Rechtsan-
waltskammern. Solche wurden am Sitz aller
deutschen Oberlandesgerichte gebildet.

Als integrierendes Element der Selbstverwaltung
wurde den von den Mitgliedern frei gewählten
Kammervorständen die Berufsaufsicht und die
„ehrengerichtliche Strafgewalt“ übertragen.
Der in § 49 RAO enthaltene Aufgabenkatalog hat
im Übrigen große Ähnlichkeit mit unserem heuti-
gen § 73 der Bundesrechtsanwaltsordnung.

Mit dieser grundsätzlich neuen, modernen Be-
rufsverfassung hatte die Selbstverwaltung der
Anwaltschaft eine belastungsfähige Basis erhal-
ten, die bis 1933 hielt, ohne dass wesentlich Än-
derungen notwendig wurden. In diesem Jahr
befand sich die Anwaltschaft in einer schweren
Krise, verursacht durch allgemeinen wirtschaftli-
chen Niedergang, stark gestiegene Anwaltszah-
len (schon damals) und in der Folge sinkende
Einnahmen. Das nutzten die Nationalsozialisten
aus, indem sie Vorurteile und Ängste zu schüren
wussten.

Schon 1933 kam es zu ersten Übergriffen von
SA-Leuten gegenüber jüdischen Anwälten.
Sie wurden aus den Gerichten gejagt, beleidigt
und misshandelt. Im April 1933 begann mit dem
„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbe-
amtentums“ die Kette von Unrechtsakten in Ge-
setzesform, die sich über die Nürnberger Ras-
sengesetze von 1935 hinzogen bis zur „5. VO
zum Reichsbürgergesetz“ vom 27.9.1938, mit
der die Zulassung aller da noch zugelassenen
jüdischen Rechtsanwälte zurückgenommen wur-
de. Man kann über die freie Advokatur und ihr
Grundgesetz nicht berichten, ohne diese schänd-
liche Verbiegung des Berufsrechts zu Lasten der
jüdischen Kollegen zu erwähnen.

Aber auch für die nicht jüdische Anwaltschaft be-
gann 1933 die Demontage der Selbstverwaltung.
Am 27.3.1933 erließ das „Gesamtministerium
des Freistaats Bayern“ eine Verordnung,
durch die die Kammervorstände mit soforti-
ger Wirkung aufgelöst und ein „Kommissar“
bestellt wurde, der die übrigen Vorstandsmit-
glieder zu ernennen hatte. Es kann aus heutiger
Sicht nicht zweifelhaft sein, dass diese Verord-
nung rechtswidrig und gesetzeswidrig war.

Im Jahr 1936 folgte die sogenannte „Reichs-
rechtsanwaltsordnung 1936“, durch die die
Existenz der Rechtsanwaltskammern als rechts-
fähige Gebilde beendet wurde. Sie existierten als
unselbständige Organe der Reichsrechtsan-
waltskammer fort. Die deutschen Rechtsanwälte
wurden in der Reichsrechtsanwaltskammer zu-
sammengefasst. Deren Präsident wurde vom
Reichsjustizminister ernannt und ernannte sei-
nerseits die örtlichen Kammerpräsidenten, denen
gegenüber er Weisungsrecht besaß. Das „Füh-
rerprinzip“ war eingeführt – leider ohne hörba-
ren Protest aus der breiten Masse der Anwalt-
schaft.

Wie modern die RAO wirklich gewesen war,
zeigte sich, als sie in den Ländern – in Bayern
Ende 1946 – nach dem zweiten Weltkrieg prak-
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tisch unverändert wieder in Kraft gesetzt wurde
und bis zum In-Kraft-Treten der Bundesrechts-
anwaltsordnung 1959 gültig blieb. Auch sie
brachte nicht viel Neues, mit Ausnahme der
Schaffung der Bundesrechtsanwaltskammer
als Dachorganisation. Die Verfassung der An-
waltschaft als Abbild des föderalistischen Staa-
tes.  Erst in den achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts begann der Umbruch. Entwicklun-
gen, die mit den Schlagworten

– Europäisierung und Globalisierung des
Wirtschaftslebens und damit auch des
Rechtslebens,

– stürmische Entwicklung der Informations-
technologie und

– Entstehen der postindustriellen Dienstleis-
tungsgesellschaft

gekennzeichnet werden, brachten neue Heraus-
forderungen für die Verfassung der Anwaltschaft.
Sie waren Anlass für Entwicklungen des anwaltli-
chen Berufsrechts, die ebenfalls nicht anders als
stürmisch zu bezeichnen sind. Insbesondere sei-
en folgende Stichworte genannt:

– Das „Standesrecht“ (schon die Bezeichnung
klingt für unsere heutigen Ohren schon alt-
väterlich) fiel einem Befreiungsschlag des
Bundesverfassungsgerichts zum Opfer, für
den man rückschauend dankbar sein muss.
An seine Stelle trat ein Berufsrecht, das im
internationalen Vergleich als fortschrittlich
bezeichnet werden darf und teilweise als
Vorbild diente;

– bei einem weiteren wichtigen Schritt, der
praktisch unbegrenzten Zulassung von
Zweitberufen der Rechtanwälte, leistete
ebenfalls das Bundesverfassungsgericht
Geburtshilfe;

– die Illusion der Allkompetenz des Rechtsan-
walts geriet ins Wanken. Es entstanden
schrittweise Fachanwaltschaften, heute
acht an der Zahl. Eine Entwicklung, die sich
fortsetzen wird;

– überörtliche und internationale Sozietäten
wurden zulässig, eine Entwicklung, in deren
Anfangsphase das Berufsrecht zunächst ei-
ne retardierende Rolle spielte, der unrühmli-
chen Rolle des Geißbocks hinter der schwä-
bischen Eisenbahn nicht unähnlich. Kaum
glaublich, dass dies erst gute 10 Jahre her
ist;

– die Lokalisierung und kurz darauf die Singu-
larzulassung bei den Obergerichten in Zivil-
sachen kamen zu Fall.

Nicht alle Kollegen (auch ich nicht) begrüßen
diese Entwicklungen und die mit ihnen verbun-
denen grundlegenden Änderungen des Anwalts-
bildes in allen Punkten. Ich meine aber, ein Be-
rufsrecht, das auf die Herausforderungen der Zeit
mit grundlegenden Änderungen zu reagieren
vermag, zeigt seine Kraft und Lebendigkeit. So-
lange es die anwaltlichen Grundwerte, nämlich

– Unabhängigkeit,

– Verschwiegenheit sowie

– Freiheit von Interessenkollision

nicht antastet und die Freiheit der Advokatur
durch die Institution der Selbstverwaltung sicher-
stellt, ist Grund zum Feiern.

� Rechtsanwendung, Rechtsfin-
dung, Rechtsschöpfung

Der Richter im Spannungsverhältnis von Erster
und Dritter Gewalt

von Prof. Dr. Günter Hirsch, Präsident des BGH

(Festvortrag zu 125 Jahre Rechtsanwaltsordnung)

I. Auf dem Weg zum Richterstaat?

Vor kurzem hat Bernd Rüthers einen Vortrag vor
der Juristischen Gesellschaft in Berlin gehalten,
den er unter die provokante Frage stellte: „De-
mokratischer Rechtsstaat oder oligarchischer
Richterstaat?“1 Rüthers fuhr schweres Geschütz
auf. Er warf den Richtern vor, nicht selten auf-
grund eigener Gerechtigkeitsvorstellungen mit
Hilfe geeigneter „Auslegungs-", besser „Einle-
gungsstrategien“ von vorhandenen gesetzlichen
Wertungen abzuweichen, also den Gesetzesge-
horsam zu verweigern. Er konstatiert einen ver-
fassungspolitisch bedeutsamen Wandlungspro-
zess weg vom traditionellen Vorrang des Geset-
zesrechts hin zum Vormarsch des Richterrechts
auf nahezu allen Rechtsgebieten. Das Instru-
ment, mit dem die Richter ihre „verdeckte Norm-
setzungsanmaßung gegen das Gesetz und die
Verfassung“ bewerkstelligen, sieht Rüthers in der
von ihnen praktizierten objektiven Methode der
Gesetzesauslegung. Sie ermögliche den Rich-
tern, sich von Dienern der Gesetze zu Herren der
Rechtsordnung aufzuschwingen nach dem Mot-
to: Im Zweifel alle Macht den Interpreten. Der re-
ale Wille des Gesetzgebers bleibe auf der Stre-
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cke, ja, die Richter könnten (und wollten?) bei
dieser Arbeitsweise nicht einmal erkennen, dass
und warum sie vom Regelungswillen der Ge-
setzgebung abweichen.

Wir müssen diese Vorwürfe nicht nur deshalb
ernst nehmen, weil Rüthers ein hoch angesehe-
ner Rechtsprofessor ist, sondern insbesondere
auch deshalb, weil sie einem weit verbreiteten
Unbehagen – insbesondere in Kreisen der Politik
– über Kräfteverschiebungen im gewaltengeteil-
ten Rechtsstaat Stimme verleihen, und weil die
Warnung vor dem Marsch in den Richterstaat
nicht nur vereinzelt zu hören ist.

Wir müssen diese Kritik aber noch aus einem
anderen Grund, den Rüthers zu Recht anführt,
ernst nehmen. Denn je mehr Territorium Richter
dem Gesetzgeber abnehmen, desto stärker das
Interesse der Politik an der Besetzung hoher
Richterposten. Lassen Sie mich nochmals
Rüthers zitieren: „Der verbissen geführte Macht-
kampf der Parteiobleute um das Machtmonopol
der Parteien bei der Richterwahl ist ein weiterer,
untrüglicher Beweis dafür, wie sehr die Bundes-
republik bereits von einem Gesetzesstaat zu ei-
nem Richterstaat mutiert ist.“

II. Vom Auslegungsverbot zum Auslegungs-
gebot

1. Die Furcht der Herrschenden, dass Richter ih-
re Gesetze nicht nur anwenden, sondern ausle-
gen, ist alt und verbindet Könige mit Kommunis-
ten und die Aufklärung mit der heutigen Zeit. Kö-
nig Friedrich II. etwa verfasste 1780 eine Kabi-
nettsorder mit der bündigen Anweisung: „Dage-
gen werden wir nicht gestatten, dass irgendein
Richter unsere Gesetze zu interpretieren, auszu-
dehnen oder einzuschränken, viel weniger neue
Gesetze zu geben, sich einfallen lässt.“2 Montes-
quieu sah das Verbot der Gesetzesauslegung
der Richter als zwingende Folge der Gewalten-
teilung an. Sein Satz, dass der Richter nicht
mehr sein dürfe, als der Mund des Gesetzes – „la
bouche, qui prononce les paroles de la loi“ – ist
berühmt.3 Cesare Beccaria, ein Zeitgenosse von
Montesquieu, auch er ein Wegbereiter der Gro-
ßen Revolution, meinte sogar, es sei besser, ei-
nen absolut regierenden Landesherrn zu haben,
als wenn der Bürger als Sklave auslegungswüti-
ger Richter einer Vielzahl „kleiner Tyrannen und
Unterobrigkeiten“ ausgeliefert sei. Unklarheiten
des Wortlauts eines Gesetzes müsse der Ge-
setzgeber beseitigen, nicht der Richter.4

Diese Auffassung lag in der Konsequenz einer
absolut verstandenen Gewaltenteilung. Der Ge-
setzgeber sollte weitgehend der Kontrolle und

völlig der Korrektur durch die Dritten Gewalt ent-
zogen sein. Um dies sicherzustellen, wurde die
Justiz marginalisiert, ja von Montesquieu als „en
quelque facon nulle“ bezeichnet, also als eigene
Gewalt für gewissermaßen inexistent erklärt.
Richter seien wie Montesquieu erläutert, "Wesen
ohne Seelen gleichsam, die weder die Stärke
noch die Strenge des Gesetzes mäßigen kön-
nen."

Kaum war somit die Rechtsprechung durch die
Aufklärung in den Stand einer eigenen Staats-
gewalt gehoben, wurde ihr im Namen derselben
Staatsdoktrin ihr wichtiges Handlungsinstrument
und Machtmittel, die Gesetzesinterpretation, ge-
nommen.5

2. Dies ist mehr als nur Geschichte. Die Vorbe-
halte gegen eine Instanz, die – institutionell und
personell unabhängig vom Gesetzgeber – die
Macht hat, Gesetze auszulegen und damit letzt-
lich ihren konkreten Regelungsinhalt zu bestim-
men, wirken fort. Es verwundert daher nicht,
dass Lösungen gesucht wurden, die die Ausle-
gungskompetenz nicht bei der Judikative, son-
dern bei der Legislative ansiedelten. Typisch für
die Zuweisung der Interpretationsmacht an die
Stelle, die das Gesetz erlassen hat, ist etwa
Art. 47 der Einleitung des PrALG, der lautet:
„Findet der Richter den eigentlichen Sinn des
Gesetzes zweifelhaft, so muss er, ohne die pro-
zessführenden Parteien zu benennen, seine
Zweifel der Gesetzeskommission anzeigen, und
auf deren Beurteilung antragen.“

Diese absolute Sicht der Gewaltenteilung zwi-
schen Legislative und Judikative findet sich wie-
der in kommunistischen Rechtssystemen. Die
Verfassung der Sowjetunion von 1977 bestimmte
knapp und bündig, dass das Präsidium des
Obersten Sowjets der UdSSR die Gesetze aus-
legt. Diese Tradition wirkte in manchen GUS-
Staaten heute noch in abgeschwächter Form fort.

3. Unserem Verständnis von Gewaltenteilung
entspricht es dagegen, dass der Gesetzgeber
Normen mit abstraktem generellem Inhalt setzt,
das weitere Schicksal und insbesondere die kon-
kreten Wirkungen seines Gesetzes aber in die
Hände der Richter legt. Der Richter gibt dem to-
ten Buchstaben des Gesetzes Leben in der
Rechtswirklichkeit. Er wendet das Recht nicht nur
an – das tut auch die Verwaltung –, sondern er
verschafft ihm konkret und individuell die letzte
Autorität; er verhilft dem Sollen zum Sein.

Dabei ist er nach Art. 20 Abs. 3 GG an Gesetz
und Recht gebunden. Diese Verpflichtung der
Dritten Gewalt auf „Gesetz und Recht“ ist keine
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bloße Tautologie. Sie befreit den Richter vom
bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Ge-
setzgeber und erteilt damit dem reinen Geset-
zespositivismus eine Absage. Diese Formel hält,
wie das Bundesverfassungsgericht feststellte,
„das Bewusstsein aufrecht, dass sich Gesetz und
Recht zwar faktisch im allgemeinen, aber nicht
notwendig und immer decken.“6

Welche Konsequenzen sind nun aus der Tatsa-
che zu ziehen, dass positive Rechtsordnung und
Rechtsidee auseinander klaffen können? Die
rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen
Ausführungen hierzu füllen Bibliotheken.7 Es geht
letztendlich um das unlösbare Spannungsver-
hältnis zwischen den Phänomenen Gesetz,
Recht und Gerechtigkeit, mit dem sich alle gro-
ßen Philosophen der Menschheit beschäftigt ha-
ben.

Das Dilemma, das Art. 20 Abs. 3 GG mit der
gleichberechtigten, kumulativen Nennung von
Gesetz und Recht ja nicht erst schafft, sondern
nur in Worte fasst, kann für den Richter wie folgt
auf den Punkt gebracht werden: Einerseits darf
er sich nicht damit zufrieden geben, dass eine
etwaige handgreifliche Verletzung des Gerech-
tigkeitsgedankens in einem Gesetz zugelassen
oder vorgeschrieben ist. Andererseits kann er
aber den Pfad des Gesetzesgehorsams nicht
einfach mit der Begründung verlassen, dass die
Gerechtigkeitsidee eben etwas anderes verlan-
ge.8

Dies klingt nach Skylla und Charybdis. Aus-
gangspunkt der Auflösung dieses Dilemmas ist
die Feststellung, dass kein Richter gezwungen
werden kann, ein Gesetz anzuwenden, das er im
Widerspruch zum Recht empfindet. Hält er das
Gesetz für verfassungswidrig, muss er diese
Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegen,
da dieses in Deutschland das Normverwer-
fungsmonopol hat. Würde die wortgenaue An-
wendung der Norm dagegen zu ungerechten
oder unerträglichen Ergebnissen führen, ist das
Feld für die Setzung von Richterrecht geöffnet.

III. Auslegung, Rechtsfortbildung, Rechts-
schöpfung

Will man die dem Richterrecht gesetzten Gren-
zen feststellen, erscheint eine Unterscheidung
zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung sinn-
voll. Zwar ist richtig, dass zwischen beidem keine
trennscharfe Grenze zu ziehen ist und dass die
Fortbildung des Rechts im gewissen Sinne ledig-
lich die Fortsetzung der Auslegung ist.9 Aber, wie
so häufig, kann auch hier Quantität irgendwann
in Qualität überspringen, die Kumulierung von

Auslegungsschritten also die Grenze zur Rechts-
setzung überschreiten. Dem sollte dogmatisch
und praktisch Rechnung getragen werden, indem
im Prozess der Rechtsfindung die Kategorien
„Auslegung“ und „Rechtsfortbildung“ gebildet
werden.

1. Auslegung

Aufgabe des Richters ist es, im Rahmen der
Auslegung der Intention des Gesetzgebers in der
Rechtswirklichkeit Wirkung zu verleihen, soweit
diese Intention im Gesetz ihren Niederschlag
gefunden hat. Der sprachlich mögliche Wortsinn
begrenzt die Auslegung.10 Auslegung setzt Un-
klarheiten des Gesetzes voraus – eine Geset-
zeslücke etwa kann nicht ausgelegt, sondern nur
gefüllt werden.

Die Begrenzung der Auslegung durch den Wort-
sinn führt zur Grundsatzfrage jeder Gesetzes-
auslegung: Ist Auslegungsziel der Wille des his-
torischen Gesetzgebers oder der normative Ge-
setzessinn? Diese Dichotomie der subjektiven
und der objektiven Theorie prägte das einschlä-
gige rechtsphilosophische und methodologische
Schrifttum des 19. und 20. Jahrhunderts und ist
z.B. mit dem Namen Windscheid, Radbruch so-
wie Enneccerus und Nipperdey verbunden. In
diesem Ringen um die Grenzen von Richter-
macht stellt sich die objektive Theorie als die
modernere dar und die subjektive, die den Rich-
ter auf den Vollzug des Willens des Gesetzge-
bers beschränken wollte, als die konservativere.

Nach ständiger Rechtsprechung ist der Wille des
Gesetzgebers zwar als ein wesentlicher Aspekt
bei der Auslegung zu berücksichtigen, hat jedoch
im Kollisionsfall objektiv-teleologischen Kriterien
zu weichen. Maßgebend für die Interpretation ei-
nes Gesetzes ist der in ihm zum Ausdruck kom-
mende objektivierte Wille des Gesetzgebers.11 Es
gilt immer noch die klassische Definition von Sa-
vigny, nach der Auslegung „die Rekonstruktion
des dem Gesetz innewohnenden Gedankens“ ist,
wobei es ihm nicht um subjektive Vorstellungen
der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten
ging, sondern um das, was diese im Allgemein-
interesse denken mußten.12 Es geht also nicht
darum, was sich der „Gesetzgeber“ – wer immer
das auch sein mag – beim Erlass des Gesetzes
„gedacht hat“, sondern darum, was er vernünfti-
gerweise gewollt haben sollte.

Ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, das Ge-
wollte zutreffend zu formulieren, unterlag er Irr-
tümern oder Fehlvorstellungen oder hat der Alte-
rungsprozess eines Gesetzes dazu geführt, dass
es den aktuellen Wertvorstellungen oder den Be-



A K T U E L L E S

6 Mitteilungen III/2003

dürfnissen des heutigen Rechtsverkehrs nicht
mehr entspricht, so eröffnet die objektive Theorie
den Richtern die Möglichkeit, vom subjektiven
Willen des historischen Gesetzgebers abzuwei-
chen.13 Insoweit gilt dann eben das geflügelte
Wort, dass das Gesetz klüger ist als der Gesetz-
geber.

War früher der häufigste Fall, in dem sich Ge-
richte vom Vorstellungshorizont des Gesetzge-
bers lösten, der, dass die Zeit ein Gesetz über-
holt hatte, so häufen sich inzwischen die Fälle, in
denen handwerkliche Fehler des Gesetzgebers
im Wege richterlicher Auslegung oder Rechts-
fortbildung zu korrigieren sind. Mitunter kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der
Gesetzgeber den Richtern geradezu die Aufgabe
zumisst, Gesetze, die er „mit heißer Nadel
strickt“, bei ihrer Anwendung gegebenenfalls von
Unklarheiten, Missverständlichkeiten und Un-
stimmigkeiten zu befreien nach dem Motto: Der
Richter wird's schon richten.

2. Rechtsfortbildung

Die Auslegung der Gesetze durch den Richter
ruht auf festem Fundament. Dagegen wirft die
Fortbildung des Rechts Grundsatzfragen auf.
Hier betritt man die Grenzzone, die die dritte
Gewalt von der ersten trennt.

a) Seit langem unbestritten ist die Kompetenz der
Richter, bei Lücken im Gesetz das Recht fortzu-
bilden. Die Pflicht des Richters, den Fall zu ent-
scheiden, verbietet ihm jede Rechtsverweigerung
unter Hinweis auf eine Lücke des Gesetzes.
Schon Art. 4 des Code Napoleon bestimmte,
dass Richter bei Justizversagung („deni de justi-
ce“) zu belangen sind.

Wann aber liegt eine Lücke im Gesetz vor? Ein
„beredtes Schweigen“ des Gesetzgebers etwa
stellt materiell eine Regelung dar. Dass z.B. das
BGB in seiner ursprünglichen Gestalt keine Re-
gelung zum Wohnungseigentum enthielt, war ei-
ne bewusste Ablehnung eines derartigen dingli-
chen Sonderrechts an Gebäudeteilen.14 Ein sol-
ches bewusstes Schweigen des Gesetzgebers
haben die Gerichte zu respektieren.

Außerdem setzt ein Lücke voraus, dass das, was
ungeregelt ist, rechtlich regelungsbedürftig ist.
Erfreulicherweise gibt es ja immer noch weite
rechtsfreie Räume in unserer Gesellschaft. Die
Verrechtlichung vieler Lebensbereiche schreitet
zwar voraus; die Schlagworte von der Verrechtli-
chung der Medizin, der Technik, des Sports, der
Erziehung, ja selbst der Ethik sind ja allseits be-
kannt. Viele Bereiche des Privatlebens und des
sozialen Umgangs entziehen sich jedoch nach

unserer grundlegenden Werteordnung hoheitli-
cher Reglementierung und dürfen daher auch
nicht unter dem Aspekt einer Regelungslücke
vom Richter „verrechtlicht“ werden.

Die naheliegende Methode zur Ausfüllung einer
Gesetzeslücke ist die Analogie, also die Übertra-
gung einer für einen vergleichbaren Sachverhalt
getroffenen Regelung auf den Fall, oder die Be-
rufung auf einen in anderen rechtlichen Bestim-
mungen zum Ausdruck kommenden „allgemei-
nen Rechtsgrundsatz“.

b) Dies ist nicht der Ort, einen umfassenden
Überblick über Systematik und Methodik der
Rechtsfortbildung zu geben, die ja seit der Re-
form der ZPO in § 543 ausdrücklich als Aufgabe
des Revisionsgerichts genannt ist. Aber einen
Punkt will ich doch noch ansprechen: Das contra-
legem-Judikat.

Die Rechtswissenschaft versucht überwiegend
das Problem, ob und unter welchen Vorausset-
zungen contra-legem-Judizieren zulässig ist, da-
durch zu minimieren, dass sie den Begriff der
Gesetzeslücke weit fasst mit der Folge, dass die
systematisch unproblematische Rechtsfortbil-
dung durch Lückenfüllung greift.15 Zippelius etwa
unterscheidet zwischen offenen Lücken, also
solchen, die schon in der Gesetzesformulierung
erkennbar werden, und Wertungslücken16. Letzte-
re liegen vor, wenn die Rechtsnorm zwar ihrem
Wortlaut nach anwendbar wäre, aber zu unbilli-
gen Ergebnissen führen würde, weil sie entweder
regelungsbedürftige Fälle nicht erfasst oder Fäl-
le, die nicht unter das Gesetz passen, mit einbe-
zieht.

Sieht man auch derartige mit dem Wortlaut nicht
zu vereinbarende Wertungslücken als Geset-
zeslücke, verliert die Frage, ob den Richtern er-
laubt ist, contra legem zu entscheiden, fast völlig
an Bedeutung. Denn dann umfasst die lex, an
die er gebunden ist, nicht nur die geschriebene
Norm, sondern auch die wertorientierte Homoge-
nität und Vollständigkeit des Rechts. Entfernt
sich in solchen Fällen der Richter aus Gründen
der Gerechtigkeit vom Wortlaut der Norm, liegt
nach dieser wohl herrschenden Dogmatik keine
Entscheidung contra legem vor (sondern extra
legem)17.Darüber hinausgehend soll der Richter
allenfalls in Fällen drohenden Rechtsnotstandes
zum Aufstand gegen das Gesetz befugt sein.18

Die Rechtsprechung vermeidet aus guten Grün-
den in aller Regel, ihre Auslegung und Rechts-
fortbildung bestimmten von der  Wissenschaft
gebildeten Kategorien zuzuordnen (etwa intra le-
gem, praeter legem, extra legem, contra legem).
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Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner So-
raya-Entscheidung von 1973 die Kompetenz der
Richter zur „schöpferischer Rechtsfindung“ ganz
allgemein, also einschließlich des contra-legem-
Judizierens, bejaht.19 „Einem hiernach möglichen
Konflikt der Norm mit den materiellen Gerechtig-
keitsvorstellung einer gewandelten Gesellschaft
kann sich der Richter nicht mit dem Hinweis auf
den unverändert gebliebenen Gesetzeswortlaut
entziehen; er ist zur freien Handhabung der
Rechtsnorm gezwungen, wenn er nicht seiner
Aufgabe, „Recht“ zu sprechen, verfehlen will“.

Welcher Methode sich ein Gericht bei solcher
„schöpferischen Rechtsfindung“ bedient, über-
lässt das Bundesverfassungsgericht den Ge-
richten, soweit das Ergebnis „auf einem zivil-
rechtlich zumindest diskutablen, jedenfalls den
Regeln zivilrechtlicher Hermeneutik nicht offen-
sichtlich widersprechenden Wege gewonnen
wurde."20

IV. Die Kunst der Rechtsfindung

Die Definition der Aufgabe des Richters als
„Rechtsfindung“ geht von der Vorstellung aus,
der Gesetzgeber habe mit seinen abstrakt-
generellen Regeln vorgegeben, wie ein konkreter
Lebenssachverhalt juristisch zu entscheiden ist.
Aufgabe des Richters sei es, diese Lösung im
Einzelfall zu finden (nicht zu „erfinden“) – er
müsse nur gründlich und intelligent genug su-
chen.

Dieses Bild wird der Stellung des Richters im
Rechtsstaat nicht völlig gerecht. Er ist zwar dem
Gesetz unterworfen, aber mit der Gewaltentei-
lung ist eine Teilung der Verantwortung und Auf-
gabe, sozusagen eine Arbeitsteilung zwischen
der Ersten und der Dritten Gewalt verbunden.
Die Auslegung und die Fortbildung des Rechts ist
das Hausgut der Dritten Gewalt.

Diese Kompetenz ist eng begrenzt. Zum einen
darf er sich dabei nur von materiellen Gerechtig-
keitsvorstellungen leiten lassen, nicht etwa von
eigenen, von den Vorstellungen des Gesetzge-
bers abweichenden rechts- oder gesellschaftspo-
litischen Überzeugungen.21 Zwar dürfen dem
Wertungsakt des Richters auch voluntative Ele-
mente immanent sein.22 Deren Legitimität ist je-
doch begrenzt; dass eine Rechtsentscheidung
nicht zur Willensentscheidung werden darf, liegt
auf der Hand. Die z.T. geäußerte Erwartung, der
„kritische, emanzipatorische“ Richter könne als
„social engineer“ ein willkommenes Gegenge-
wicht zu konservativen Verkrustungen in der po-
litischen Landschaft bilden, verstößt eindeutig

gegen das verfassungsrechtliche Primat des Ge-
setzgebers für politische Entscheidungen.23

Die zweite Begrenzung des richterlichen Spiel-
raums bei der Auslegung und Fortbildung des
Rechts besteht darin, dass sie nach anerkannten
Auslegungsregeln zu erfolgen haben. Die gefes-
tigte Methodik, also die formelle Richtigkeit des
Rechtsfindungsprozesses, bietet bis zu einem
gewissen Maße Gewähr für die materielle Rich-
tigkeit der Entscheidung und verhindert Willkür.24

Die richtige Balance zu finden zwischen Geset-
zesgehorsam und Korrektur des Gesetzes aus
Gründen des Rechts ist die wahre Kunst des
Richters. Schon Savigny wies darauf hin, dass
sich diese Kunst – wie jede andere auch – letzt-
lich nicht durch Regeln mitteilen oder erwerben
lasse.25 Zuviel „künstlerische Freiheit“ bei der
Auslegung und Fortbildung des Rechts stößt al-
lerdings sehr schnell an verfassungsrechtliche
Grenzen. Deshalb ist Goethe – dessen Professi-
on ja die Juristerei war – wohl eher ironisch als
anerkennend zu verstehen, wenn er den Juristen
in den Zahmen Xenien rät:26

„Im Auslegen seid frisch und munter!
Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.“

1 B. Rüthers, JZ 2002, 365/366
2 Zitiert nach H. Hattenhauer, Allg. Landrecht für die Preu-

ßischen Staaten von 1794, 3. Aufl. 1996
3 Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, 11. Buch, 6. Ka-

pitel
4 Zitiert nach H. Hattenhauer, Europ. Rechtsgeschichte,

3. Aufl. 1999, Rdnr. 1511
5 Die Auswirkungen dieser Doktrin sind heute noch in

Frankreich stärker als in Deutschland, wie z.B. die stärke-
re Zurückhaltung der franz. Verwaltungsgerichte bei der
Überprüfung von Exekutivakten zeigt.

6 BVerfGE 34, 269/286
7 Vgl. nur Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik

Deutschland, 1977, Bd. I, S. 630
8 Vgl. K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der

Bundesrepublik Deutschland, 11. Aufl. 1978, S. 80
9 Vgl. Larenz/Canaris, a.a.O., S. 144, 187
10 Vgl. aus der Rspr. z.B. BGHZ 46, 74/76
11 Vgl. nur BVerfGE 11, 126/131; 34, 286 ff.
12 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts I,

1840, S. 213
13 Vgl. etwa R. Fischer, Die Weiterbildung des Rechts durch

Rechtsprechung, Juristische Studienreihe Karlsruhe,
1971, S. 16

14 Vgl. Larenz/Canaris, a.a.O., S. 191
15 Vgl. etwa Larenz/Canaris, a.a.O., S. 250/251
16 R. Zippelius, Juristische Methodenlehre, 6. Aufl. 1994,

S. 58; vgl. auch H.-M. Pawlowski, Methodenlehre für Ju-
risten, 3. Aufl. 1999, Rn. 470 ff.

17 Larenz/Canaris, a.a.O., S. 245 ff.; nach anderer Termi-
nologie handelt es sich um eine zulässige Rechtsfindung
contra legem, aber intra ius vor (vgl. D. Schmalz, Metho-
denlehre für das juristische Studium, 1992, Rn. 353

18 K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft,
6. Aufl., S. 427

19 BVerfGE 34, 269/287, 289
20 BVerfGE 34, 269/291; 82, 6/11
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21 Vgl. BVerfGE 82, 6/12; über die engen Grenzen hinaus-
gehende Rechtsfindung contra legem ist nach F. Byd-
linsk: "Rechtsbruch im Sinne einer mindestens, kleinen
Revolution!" (in: Juristische Methodenlehre und Rechts-
begriff, 1991, S. 500

22 so BVerfGE 34, 269/287
23 Vgl. dazu mit Nachw. E.A. Kramer, Juristische Metho-

denlehre, 1998, S. 214
24 Legt ein nationales Gericht Gemeinschaftsrecht aus, hat

es sich europarechtlicher Methodik zu bedienen, da auch
die Wahl der Auslegungsmethode am allgemeinen Vor-
rang des Gemeinschaftsrechts teil hat (vgl. BVerfG, B.v.
9.1.2001, 1 BvR 1036/99). Dies ist bedeutsam, da für die
Auslegung von Gemeinschaftsrecht zum Teil andere
Methoden anzuwenden sind als für die deutsche Geset-
zesinterpretation.

25 F. v. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts,
Bd. I, S. 206, 211

26 J.W. v. Goethe, Zahme Xenien, 2. Buch, 1821

� Akteneinsicht und Interessen-
kollision im verkehrsrechtlichen
Mandat

von Rechtsanwalt Ottheinz Kääb

1. Akteneinsicht

Schwierigkeiten bereitet immer noch das Besor-
gen von Polizeiakten oder staatsanwaltschaftli-
chen Akten in Verkehrsunfallsachen und deren
Weitergabe.

a) Mandant

Zunächst einmal: Wenn der Mandant einen Ak-
tenauszug – nie die Originalakten – haben will,
so stehen ihm die zu und er muss die Fotoko-
pierkosten bezahlen. Die einzige Ausnahme
könnte sein, wenn das erklärte Ziel des Man-
danten ist, eine Zeugenanschrift zu erfahren, weil
er mit diesem Zeugen „mal reden“ möchte.

b) Eigene und gegnerische Versicherung

Bestellt die eigene Versicherung des Mandanten,
die eigene Kfz- oder die eigene Kaskoversiche-
rung, beim Anwalt die Akten, so unterscheidet
sich das überhaupt nicht von den Fällen, in de-
nen die Gegenseite die Akten beim Anwalt be-
stellt. Es gilt eines: Grundsätzlich dürfen die Ak-
ten sowohl für die eigene als auch für die gegne-
rische Versicherungsgesellschaft besorgt werden
und auch gegen Geld4. Wenn der Mandant aus-
drücklich einwilligt in die Herausgabe solcher
Aktenkopien, bestehen Bedenken ja sowieso
nicht.

Der Wunsch von Versicherungen, die Akten zu
erhalten, ist auf der einen Seite, nämlich bei der

gegnerischen Versicherung, nichts anderes als
die Aufforderung, Urkundsbeweis zu führen.

Bei der eigenen Versicherung ist der Akten-
übersendungswunsch nichts anderes als die
Aufforderung, an der Aufklärung der Sache mit-
zuwirken. Ergibt sich aus den Akten, dass Unzu-
trägliches für den Mandanten sich aus den Akten
ergibt, dann kann ohne Einverständnis des Man-
danten die Herausgabe der Akten nicht erfolgen.
Vielleicht ergibt sich aus den Akten, dass der
Versicherungsschutz in Frage steht, weil das
Fahrzeug verändert wurde und der Bauart nicht
mehr entspricht oder auf regennasser Fahrbahn
mit abgefahrenen Reifen gefahren wurde. Dann
können die Akten der eigenen Versicherung oh-
ne Zustimmung des Mandanten nicht herausge-
geben werden.

Bei der gegnerischen Versicherung könnte
sich aus den Akten Unzuträgliches über den
Mandanten ergeben wie etwa eine lange Liste
von Voreintragungen beim Kraftfahrtbundesamt,
aus denen sich „typische“ Verhaltensweisen des
Mandanten ergeben. Ergibt sich aus den Akten
„nur“ eine Mithaftung, dann können die Akten
durchaus der gegnerischen Versicherung zur
Verfügung gestellt werden mit rechtlicher Würdi-
gung, zum Beispiel, dass ein Mitverursachens-
anteil nicht vorliegt oder nicht zu berücksichtigen
ist wegen überwiegend groben Verschuldens des
Versicherungsnehmers.

Nur eines ist absolut sicher: Blindlings dürfen
die Akten nicht herausgegeben werden – es
handelt sich bei den Aktenübersendungen
einfach nicht um schlichte Arbeiten für einen
Azubi. Der Anwalt ist verantwortlich, um zu
prüfen und er muss in jedem Einzelfall prü-
fen, ob Akten herausgegeben werden können
oder nicht.

c) Gebührenanspruch und Abrechnung

Dass man die Akten gegen Geld herausgibt, ent-
geltlich also „für die Gegenseite“ tätig ist, wird
häufig gerügt und der Ausweg darin gesehen,
dass man eben zunächst nicht abrechnen möge
und dann erst nach Beendigung der Sache die
Kostenrechnung folgen lässt5. Das Argument mit
der Bezahlung durch die Gegenseite zieht in
Verkehrsunfallsachen nicht. Sämtliche Anwälte,
die Verkehrsunfallsachen behandeln, werden ja
„von der Gegenseite bezahlt“. Das ist eines der
Dinge, das sich über wohl hundert Jahre einge-
bürgert hat, und es dient der Vereinfachung, also
dem Nutzen rundum. Der Anwalt, der eine Ver-
kehrsunfallsache behandelt, hat keinen eigenen
Gebührenanspruch gegen die gegnerische Ver-
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sicherung, sondern einen Anspruch nur gegen
den Mandanten und der hat einen Anspruch,
seine Anwaltskosten von der Gegenseite erstat-
tet zu bekommen. Aus Gründen der Vereinfa-
chung rechnet die deutsche Anwaltschaft seit
vielen Jahrzehnten daher unmittelbar mit der
gegnerischen Versicherungsgesellschaft ab –
nichts anderes geschieht mit der Abrechnung der
Straf- und Ordnungswidrigkeitsakten.

Der Anwalt ist also überhaupt nicht „für die
Gegenseite gegen Entgelt gar“ tätig, sondern
für seinen Mandanten und dem steht für diese
Tätigkeit auch der Gebührenanspruch zu.

2. Interessenkonflikte

Interessengegensätze, Interessenkollisionen,
sind dem Verkehrsrecht aber überhaupt nicht
fremd, tauchen oft erst während der Bearbeitung
der Unfallsache auf, werden vielfach so ohne
weiteres gar nicht gesehen. Dass solche Interes-
senkollisionen seit dem 1.8.2002 ganz besonders
virulent sind, nämlich seit dem In-Kraft-Treten
des Zweiten Gesetzes zur Änderung schadener-
satzrechtlicher Vorschriften ist nur zu einem klei-
nen Teil von der Anwaltschaft erkannt worden6.

a) Annahme des Mandats

Die nach alter Rechtslage und unverändert auch
nach neuer Rechtslage beständig wiederkehren-
de Konfliktgefahr besteht dann, wenn der Ar-
beitgeber vertreten wird und dieser wünscht,
dass auch sein Arbeitnehmer mitvertreten wird.
Vielleicht soll der Arbeitnehmer im Auftrag des
Arbeitgebers verteidigt werden, aber zur Vertei-
digung müsste etwas vorgetragen werden, was
dem Arbeitgeber unzuträglich ist, dass zum Bei-
spiel Lenkzeiten nicht eingehalten wurden, das
Fahrzeug auf Anweisung überladen war, die
Bremsen nicht repariert wurden, obwohl der Fah-
rer mehrfach bei seinem Chef mangelnde
Bremsleistung moniert hat. Vielleicht soll der Ar-
beitnehmer verteidigt werden, weil er ja bei einer
von der Polizei behaupteten Trunkenheitsfahrt
„eigentlich gar nichts“ während der Bürozeit ge-
trunken hat. Der Arbeitgeber erteilt den Auftrag,
den Führerschein für den Arbeitnehmer alsbald
wieder freizubekommen und dann stellt sich eine
BAK in Größenordnung von über 1,1 ‰ heraus.
Der Mandant, der Arbeitnehmer, will nicht, dass
Sie dies dem Arbeitgeber sagen, aber der Ar-
beitgeber ist der Auftraggeber.

Schon bisher war es äußerst problematisch,
mehrere Insassen eines Fahrzeugs zu vertreten
und gleichzeitig auch den Fahrer und/oder Hal-
ter. Stand Mitverschulden oder auch nur Mitver-

ursachungseinwand im Raum, dann konnte
schon bisher die Vertretung nicht übernommen
werden, denn der Insasse bekam 100 % Scha-
denersatz von der gegnerischen Versicherung,
aber nur deswegen, weil die gegnerische Versi-
cherung aufgrund gesamtschuldnerischer Haf-
tung die einzelnen Insassen zu 100 % zu ent-
schädigen hatte; aber der Regressweg gegen
den weiteren Mandanten, nämlich den Fah-
rer/Halter, war für die gegnerische Versicherung
damit eröffnet. Darauf, ob Mandanten damit ein-
verstanden waren, dass alle vertreten werden,
kommt es nicht an; geschütztes Rechtsgut ist die
Rechtspflege und der Mandant kann diesen
Schutzzweck der Norm nicht mit einer Einwilli-
gung beseitigen. Zunächst also den erkennbar
alkoholisierten Fahrer wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung und Straßenverkehrsgefährdung
zu verteidigen und dann den verletzten Insassen
mit Schadenersatzansprüchen gegen den Haft-
pflichtversicherer des gleichen Mandanten zu
vertreten, ist Parteiverrat7.

Nach dem In-Kraft-Treten des Zweiten Gesetzes
zur Änderung schadenersatzrechtlicher Vor-
schriften ist eine solche Doppelvertretung
schlechterdings ausgeschlossen mit einer einzi-
gen nur denkbaren Ausnahme: Es werden nur
die verletzten Insassen vertreten gegenüber der
gegnerischen Versicherung, aber keinesfalls
dann solche Insassen, die vielleicht zusätzlich
auch noch Halter sind. Geändert hat sich der § 7
Abs. 1 StVG. Wird bei Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs oder Anhängers jemand verletzt, so ist der
Halter verpflichtet, Schadenersatz zu leisten. Die
Ersatzpflicht ist (§ 7 Abs. 2 StVG) ausgeschlos-
sen, wenn ein betriebsfremdes, von außen durch
elementare Naturkräfte oder durch Handlungen
dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, das
nach menschlicher Einsicht und Erfahrung un-
vorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen
Mitteln auch durch äußerste, nach Sachlage ver-
nünftigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht ver-
hütet oder unschädlich gemacht werden kann
und auch nicht wegen seiner Häufigkeit in Kauf
zu nehmen ist8. Zudem wurde der § 8 a StVG
geändert: Die Nichthaftung des Halters gegen-
über dem unentgeltlich beförderten Insassen
nach Haftpflichtstatbeständen des StVG ist ab
1.8.2002 entfallen. Dies alles bedeutet, dass bei
jedem „normalen“ Unfall – Unfälle durch Naturer-
eignisse sind doch eher wohl selten – der Halter
und der Fahrer immer haften, auch gegenüber
den eigenen Insassen. Mögen sie dann auch in
der logischen Folge vollen Schadenersatz durch-
setzen können, weil der gegnerische Fahrer den
Unfall grob verschuldet hat, so bleibt doch bei
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der Betrachtungsweise stets am Anfang die
Haftung und mangelnde Enthaftung nach § 7
Abs. 1 und § 7 Abs. 2 StVG bestehen.

Dies hat zur Folge, dass keinesfalls Insassen
und Halter zugleich vertreten werden können9.
Auch hier gilt: Auf die Interessenlage der
Mandanten kommt es nicht an – geschütztes
Rechtsgut ist die Rechtspflege.

Dass der Gesetzgeber an diese Fälle nicht ge-
dacht hat, könnte unter Umständen wohl unter-
stellt werden. Für die Versicherungswirtschaft
bedeutet dies, dass bei der Verletzung von In-
sassen eben mehrere Anwälte tätig werden müs-
sen und für die Anwaltschaft hat solche Konse-
quenz ja letztlich auch etwas Gutes.

b) Späteres Auftreten des Interessenkonflik-
tes

Steht hier bei den bislang geschilderten Sach-
verhalten die Interessenkollision schon bei der
Erteilung des Mandats fest, so gibt es weitere
Fälle, in denen die Interessenkollision erst „so
nach und nach“ auftritt. Muss dann das Mandat
niedergelegt werden, entsteht für den Anwalt die
ja ganz ärgerliche Situation, dass er sein bisher
verdientes Geld wieder herausgeben muss, und
er muss dann das Mandat, die Mandate, insge-
samt niederlegen. Die Folge mit der Herausgabe
des Verdienstes kann im Übrigen häufig dadurch
abgewendet werden, dass frühzeitig abgerechnet
wird. Gerade in lang andauernden Mandaten bei
Verkehrsunfällen werden zum Beispiel nach ei-
nem tödlichen Verkehrsunfall Unterhaltsansprü-
che berechnet; solche Ansprüche sind dann alle
zwei oder drei Jahre neu zu berechnen. Die Kol-
legen sind gut beraten, die sich an § 13 Abs. 5
BRAGO halten. Es muss ein Mandat eben been-
det werden. Die weitere Unfallabrechnung über
Unterhaltsansprüche mehr als zwei Jahre später
ist eine neue Angelegenheit. Taucht dann der
Kollisionsfall auf, berührt er die alten, abge-
schlossenen Mandate nicht. Der Anwalt vertritt
die Witwe und mehrere minderjährige Waisen. In
diesem Verfahrensstand taucht Interessenkollisi-
on wohl nicht auf, denn die Minderjährigen haben
einen Unterhaltsanspruch gegen den Vater; der
wurde tödlich verletzt, und nun entsteht der An-
spruch also gegen den Schädiger, dessen Haft-
pflichtversicherer. Die gesetzliche Vermutung
des § 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB geht davon aus,
dass „in der Regel“ die Mutter für Pflege und Er-
ziehung zuständig ist und der Vater „für das
Geld“. Werden diese von einem Anwalt vertrete-
nen Waisen aber nun volljährig, so richtet sich
der Unterhaltsanspruch nach § 1603 BGB. Der
Unterhaltsanspruch richtet sich also gegen die

Eltern und damit auch gegen die mitvertretene
Witwe. Im Moment der Volljährigkeit also können
die Mandate nicht weiter fortgeführt werden.
Deshalb muss rechtzeitig alles bisherige abge-
rechnet sein, denn sonst kommt es zu einem
äußerst unerfreulichen Ergebnis für den Anwalt,
der sämtliche Mandate niederlegen muss.

3. Schluss

War es also bisher schon problematisch, mehre-
re Rechtsträger aus einem Unfall zu vertreten, so
wird dies nach der Gesetzesänderung zum
1.8.2002 jedenfalls in der Regel unmöglich. Mit
diesen Anmerkungen sollten nur solche berufs-
rechtlichen Probleme behandelt werden, bei de-
nen auch im letzten Jahrzehnt Zweifel immer
noch gelegentlich auftauchen und solche Prob-
leme besprochen werden, die sich aufgrund der
geänderten Gesetzeslage in unsere Anwaltsbü-
ros „eingeschlichen“ haben.

1 Anmerkungen des Verfassers in NZV 1991, 169
2 OLG München AnwBl 1998,478
3 Feuerich-Braun, 5. Aufl., Anm. 18 zu § 6 BORA; Hartung-

Holl, 2. Aufl. Anm. 79 u. 179 zu § 6 BORA
4 Feuerich-Braun a.a.O., Anm. 83 zu § 43 a BRAO
5 so wohl Hartung-Holl a.a.O., Seite 1078 - Berufsrechts

ABC und Anm. 29 zu § 3 BRAO
6 BGBl Teil I 2002, 2674
7 BayObLG NJW 1995, 606
8 BGHZ 7, 338 ff.; VersR 1988, 910
9 so auch Hödl in Mitteilungen der ARGE Verkehrsrecht

des DAV 2002, 70 ff.

(Auszugsweiser Abdruck eines Aufsatzes von Ottheinz
Kääb in NZV 2003, 121 ff. mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlages C.H. Beck)

� Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
von Rechtsanwalt Jürgen Bestelmeyer

Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte
stammt vom 26.7.1957 und ist damit knapp 46
Jahre alt. Bei einer Rechtsanwältin oder einem
Rechtsanwalt würde man sagen „im besten Al-
ter“.

Tatsächlich hat sich die BRAGO trotz ihrer zahl-
reichen Änderungen absolut bewährt und ist in
der Anwaltschaft verankert und anerkannt. Dem
steht nicht entgegen, dass sich zahlreiche
Rechtsanwälte in ihr immer noch nicht ausken-
nen oder sie fahrlässig oder bewusst unrichtig
anwenden, wie die durchschnittlich 130 bis 150
Gutachten im Kammerbezirk München verdeutli-
chen.
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1. Es gehört zum ständigen Klagelied der An-
waltschaft, dass der Gesetzgeber die Gebühren-
ordnung – gemeint ist damit die Höhe der Ge-
bührensätze – nicht zeitgemäß anpasst.

Blicke ich auf meine berufliche Tätigkeit zurück,
so wurde die BRAGO am 1.11.1972 angepasst.
Das nächste Mal erfolgte zum 1.1.1981, also
nach 9 Jahren. Die nächste Gebührenanhebung
erfolgte zum 1.1.1987 (erfreulicherweise also
nach bereits 6 Jahren).

Die darauf folgende Anpassung erfolgte zum
1.7.1994 und seit dieser Zeit warten wir auf die
dringend erforderliche Erhöhung der Beträge in
der Gebührenordnung. Mittlerweile sind rund 9
Jahre vergangen. In diesen letzten 9 Jahren ist
die Inflationsrate auf über 26 % angewachsen
oder mit anderen Worten der Geldwert hat um ¼
verloren.

2. Nicht erst seit der 43. Tagung der Gebühren-
referenten im Oktober 2001 bemüht sich die An-
waltschaft um eine lineare Anhebung der Gebüh-
ren. Die BRAK und der DAV haben schon Jahre
zuvor – und noch Schulter an Schulter – sich für
eine Gebührenanpassung eingesetzt. In dieser
43. Tagung der Gebührenreferenten im Oktober
2001 in Schleswig wurde jedoch der Anwalt-
schaft erstmals die sog. Strukturnovelle der
BRAGO vorgestellt, die sich darin äußern sollte,
dass anstatt der alt bewährten BRAGO ein
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz erlassen wer-
den sollte. Die Schlagworte hierfür waren:

– weniger Paragraphen,

– bessere Übersichtlichkeit,

– wesentliche Aufbesserung der Gebühren für
Straf- und Bußgeldsachen,

– Zusammenfassung von Prozessgebühren
(Stichwort: Entfall der Beweisgebühr).

Statt 134 Paragraphen sollte das Gesetz nur 58
Paragraphen haben. Als Anhang hierzu sollte
aber das sog. Vergütungsverzeichnis erfolgen,
also die Kostenkladde, in der eine laufende
Nummer, die Beschreibung eines Gebührentat-
bestandes, dann der Faktor der Gebühr oder ein
entsprechender Betragsrahmen angegeben war,
wie Sie dies aus dem Gerichtskostenverzeichnis
bereits kennen. Allein dieses Gebührenverzeich-
nis umfasste weitere 25 Seiten. Jeder kann sich
also ausmalen, dass die Strukturreform eher zu
einer weiteren Komplizierung und nach allgemei-
ner Einschätzung der befassten Kreise zu einer
Reduzierung des Gebührenaufkommens führen
würde.

Nach meinem persönlichen Eindruck hat sich lei-
der die BRAK – ebenfalls unterstützt vom DAV –
zu bereitwillig und zu schnell in diesen Gebüh-
renzug verfrachten lassen mit dem Argument, die
BRAGO liege noch in irgendwelchen Gepäckwä-
gen von Regionalbahnen, das Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz sei der neue Bahnexpress
bzw. der zukunftsweisende Rapid. Im früheren
Referentenentwurf 2000 sei eine Absenkung ein-
zelner Gebührenvorschriften beabsichtigt gewe-
sen, dies habe vermieden werden können. Im
Gesamtergebnis bringe das neue RVG Mehrein-
nahmen. Am Beispiel eines zivilrechtlichen Ver-
fahrens wurde dargestellt, dass der Anwalt
durchschnittlich im gerichtlichen Verfahren 2,2
Gebühren verdiene. Dies führe zu Mehreinnah-
men.

Sie können sich vorstellen, dass die Auffassun-
gen der Anwaltschaft hierüber geteilt und die Re-
aktionen dementsprechend heftig waren.

Die BRAK hatte deshalb bereits im Jahr 2000
gefordert, im Hinblick auf die seit 1994 erfolgte
wirtschaftliche Entwicklung die Gebühren zum
1.1.2001 linear anzupassen, um dann spätestens
in der darauf folgenden Legislaturperiode – also
der derzeitigen – die überfällige Strukturreform
der BRAGO vorzunehmen.

3. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat eine
Expertenkommission zum Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetzentwurf ins Leben gerufen, die im
Januar 2002 eine Stellungnahme zum Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz-Entwurf erarbeitet
hat. An dieser Expertenkommission waren u. a.
maßgeblich unser Ehrenpräsident Dr. Ernst und
Kollege Dr. Christoph von Heimendahl (langjäh-
riges Kammervorstandsmitglied und Vorsitzender
der Gebührenabteilung III und seit Jahren Vorsit-
zender der Gebührenreferenten in der BRAK)
beteiligt. Hier wurde der Versuch unternommen,
nachteilige Bestimmungen zu entschärfen und
insbesondere unklar gefasste Bestimmungen ei-
ner Präzisierung und Verbesserung zuzuführen.

Was ist hieraus geworden?

4. Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts

Der Zug ist abgefahren. Die BRAGO hat ausge-
dient. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Die
Gesetzgebungsmaschinerie hat zugeschlagen.
Unter dem am häufigsten missbrauchten
Schlagwort der Reform, hier „Strukturreform“,
wird uns aller Voraussicht nach ein Gebühren-
einsparungsmodell verpasst werden. Hierbei
spielt es keine Rolle, ob dieser Anzug passt oder
nicht. Die Zeiten sind schlecht. Der Staat muss
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sparen, die Bürger müssen sparen. Hierzu gehö-
ren auch die Rechtsanwälte.

Um den Reformgedanken jedoch hoch zu halten,
greift man zu einer bewährten Strategie: Nicht
nur die Vergütung der Rechtsanwälte muss re-
formstrukturiert werden. Selbstverständlich muss
auch das Gesetz über die Vergütung von Sach-
verständigen (bisher ZUSEG), jetzt Gesetz über
die Vergütung von Sachverständigen, Dolmet-
schern und Übersetzern sowie die Entschädi-
gung von ehrenamtlichen Richtern, Zeugen und
Dritten – Justizvergütungs- und Entschädi-
gungsgesetz, neu strukturiert und reformiert
werden. Es hätte verwundert, wenn das Ge-
richtskostengesetz keiner Reform bedurft hätte.

Es nennt sich heute „Entwurf eines Gesetzes zur
Modernisierung des Kostenrechts (Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetz – KostRMoG)“.

Das Bundesministerium der Justiz hat Anfang
Mai durch das Kostenrechtsreferat verlautbaren
lassen, dass die Strukturreform des anwaltlichen
Gebührenrechts zum 9.4.2003 abgeschlossen
sei.

Was soll dem Vernehmen nach (meine Informa-
tion stammt von der BRAK, Hauptgeschäftsführer
Braun) für die Anwaltschaft zu Buche schlagen?

(1) Die angestrebte Qualitätsverbesserung und
Anpassung der Höhe der Vergütung kann mit ei-
ner grundlegenden Strukturreform besser er-
reicht werden als mit einer linearen Erhöhung der
Gebühren:

Das Gebührenrecht soll durch Wegfall der Be-
weisgebühr bei gleichzeitiger Erhöhung der an
die Stelle der Prozessgebühr getretenen Verfah-
rensgebühr und Terminsgebühr um insgesamt
50 % vereinfacht werden.

Anmerkung: Die Behauptung der Vereinfachung
ist nicht nachvollziehbar.

Durch übersichtliche Zusammenstellung der Ge-
bühren- und Auslagentatbestände in einem Ver-
gütungsverzeichnis soll das Gesetz transparen-
ter werden und an den Aufbau der übrigen Kos-
tengesetze angeglichen werden.

Anmerkung: Die bisherige BRAGO hatte 134
Paragraphen, das neue RVG soll 61 Paragra-
phen und 233 Ziffern in Vergütungsverzeichnis
haben nebst zahllosen Vorbemerkungen. Aus
dem Gerichtsverfahren waren Dezimalgebühren
von 0,5 und 1,0 bekannt. Für die Anwälte entste-
hen nunmehr Dezimalgebühren von 0,5, 0,8, 1,2
und 1,3.

Bisher nicht geregelte anwaltliche Tätigkeit wie
beispielweise Mediation, Hilfeleistung in Steuer-
sachen und Regelung von Gebühren für Zeu-
genbeistand sollen nunmehr im RVG erfasst
werden.

Anmerkung: Der Entwurf sieht vor, dass die
Gebühren des anwaltlichen Mediators „nach den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts“ zu
bestimmen sind. Das hätte man sich eigentlich
sparen können. Was darunter zu verstehen ist,
ergibt sich aus der Begründung: Der Entwurf des
RVG sieht hierfür keine bestimmte Gebühren vor.
Statt dessen soll bestimmt werden, dass der
Rechtsanwalt in diesen Fällen auf eine Gebüh-
renvereinbarung hinwirken soll. Es liege im We-
sen der Mediation, dass für den Auftraggeber
transparent sein müsse, was der dem Anwalt für
dessen Tätigkeit schuldet. Dies könne nur über
eine Gebührenvereinbarung erreicht werden.

Die Vergütungsregelungen sollen leistungsori-
entierter ausgestaltet werden: durch verbesserte
und differenzierte Vergütung für das strafrechtli-
che Ermittlungsverfahren, eine Verbesserung der
Vergütung des Pflichtverteidigers und eine Neu-
strukturierung der Vergütung für das Bußgeld-
verfahren.

Anmerkung: Vergleicht man die Tabelle hierzu,
dann bringt das RVG nur in zwei Fällen von zwölf
Fällen eine höhere Gebühr, in allen anderen
zehn Fällen ist die RVG niedriger als die Mittel-
gebühr der BRAGO.

Die außergerichtliche Erledigung soll z. B.
durch eine Umgestaltung der bisherigen Ver-
gleichsgebühr zu einer Einigungsgebühr für jede
Form der vertraglichen Streitbeilegung gefördert
werden.

Anmerkung: Die neue Einigungsgebühr entsteht
„für die Mitwirkung beim Abschluss eines Vertra-
ges, durch den der Streit oder die Ungewissheit
der Parteien über ein Rechtsverhältnis beseitigt
wird, es sei denn, der Vertrag beschränkt sich
ausschließlich auf ein Anerkenntnis oder einen
Verzicht“. Bisher wurde zu § 23 BRAGO bezüg-
lich Anerkennung und Verzicht eine andere Auf-
fassung vertreten. Sowohl beim Anerkenntnis als
auch beim Verzicht entstand die Vergleichsge-
bühr.

Durch Verzicht auf eine gesetzliche Festlegung
von Gebühren für die Beratungstätigkeit ab
1.1.2006 soll eine Deregulierung erreicht wer-
den und der Abschluss von Gebührenvereinba-
rungen gefördert werden.
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Anmerkung: Der Gesetzesentwurf sieht für den
Beratungsbereich ab 1.1.2006 vor, dass der An-
walt auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken
soll. Wenn keine Vereinbarung getroffen worden
ist, erhält der Rechtsanwalt Gebühren nach den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Wenn der
Auftraggeber Verbraucher ist, beträgt die Gebühr
für die Beratung und für die Ausarbeitung eines
schriftlichen Gutachtens jedoch höchstens
250,00 Euro. Die Gebühr ist zu bestimmen unter
Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen
Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit so-
wie der Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se des Auftraggebers, nach billigem Ermessen.
Für ein erstes Beratungsgespräch beträgt die
Gebühr jedoch höchstens 150,00 Euro.

Durch Gebührenregelungen für den Zeugenbei-
stand und die Schaffung einer Terminsgebühr für
Verhandlungen des Täter-Opfer-Ausgleiches soll
der Täter-Opfer-Ausgleich und der Zeugenschutz
gestärkt werden.

Keine Anmerkung.

(2) Die Neustrukturierung des Vergütungsrechts
soll für die Anwaltschaft zu Mehreinnahmen in
Höhe von rund 12 % führen.

Anmerkung: Unterstellt man, dass dieses Ver-
sprechen eintritt und hält man die Steigerung der
Kosten entgegen, so ergibt sich zwingend, dass
das Erhöhungsvolumen in allen anderen Berei-
chen als im Strafrecht erheblich niedriger als
12 % sein muss, da der Entwurf selbst davon
ausgeht, dass in diesem Bereich die Anpassung
„deutlich höher ausfällt als in anderen Tätigkeits-
bereichen“.

(3) Das Gesetz zur Neuordnung des Rechtsan-
waltsvergütungsrechts führt zu unmittelbaren
Mehrbelastungen der Haushalte der Länder in
Höhe von ca. 25 Mio. Euro. Nennenswerte un-
mittelbare Mehrbelastungen für den Bund ent-
stehen nicht. Für Bund, Länder, Gemeinden und
Sozialversicherungsträger steigen die Kosten für
die Inanspruchnahme von anwaltlichen Dienst-
leistungen.

(4) Erklärtes Ziel der Strukturreform ist die An-
passung der Gebühren an die wirtschaftliche
Entwicklung. Betrachtet man die Einkommens-
entwicklung in anderen Bereichen, so ist festzu-
stellen, dass z. B. die Tarifgehälter der Ange-
stellten der gewerblichen Wirtschaft und der Ge-
bietskörperschaften seit 1994 bis zum 1.1.2003
um 26 % gestiegen ist.

Die „Steigerung der Anwaltsgebühren“ wird nun
damit erreicht, dass auf die Steigerung der Höhe
der Streitwerte verwiesen wird, die nach einer
Statistik der Regierungskoalition 14 % betragen
soll. Der weitere Schwerpunkt der Einnahmever-
besserung soll im Bereich Strafrecht liegen, mit
anderen Worten: Die Anpassung soll dort deut-
lich höher ausfallen als in anderen Tätigkeitsbe-
reichen. Dies bedeutet wohl, dass beispielsweise
der zivilrechtliche Bereich deutlich unterdurch-
schnittlich angehoben wird. Ziel müsste es somit
sein, dass insgesamt die Einnahmen der Anwalt-
schaft in einer Größenordnung von 12 % ange-
hoben werden. Hinter diese Zahl mache ich er-
hebliche Fragezeichen.

5. Der nunmehr vom Bundesjustizministerium er-
arbeitete Entwurf eines Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes enthält gegenüber der von der
Expertenkommission "BRAGO Strukturreform",
eingesetzt durch die BRAK, insgesamt 37 Ver-
schlechterungen.

Vergleicht man hingegen den nunmehr erarbei-
teten Regierungsentwurf mit dem ursprünglichen
Regierungsentwurf, so gibt es immerhin sieben
Verbesserungen.

Hiergegen ist sowohl die BRAK als auch der
Deutsche Anwaltsverein zu Felde gezogen. Es
gibt eine gemeinsame Erklärung der Bundes-
rechtsanwaltskammer und des deutschen An-
waltsvereins (nachzulesen in BRAK Mitteilung
2003, 62), wo folgende Verbesserungen gefor-
dert werden:

Erstberatungsgebühr statt 150,00 Euro 215,00
Euro. Statt „angemessene“ Gutachtensgebühr:
Gebühr in Höhe von 1,0 bis 2,0.

Der Gebührenrahmen für die Geschäftsgebühr
von 0,5 bis 2,5 wurde übernommen. Statt der
Formulierung im RVG „wenn die Tätigkeit des
Rechtsanwalts weder umfangreich noch schwie-
rig war und keine Besprechung stattgefunden
hat, kann der Rechtsanwalt keine höhere Ge-
bühr als 1,5 berechnen“ wurde von BRAK und
DAV gefordert zu formulieren:

"Eine Gebühr von mehr als 1,5 kann der Rechts-
anwalt nur fordern, wenn die Tätigkeit besonders
umfangreich oder besonders schwierig war."

Die Forderung nach Anrechnung von Gebühren
für außergerichtliche Tätigkeiten in nachfolgend
gerichtlichen Verfahren in Höhe von höchstens
0,7 Gebühren wurde im Wesentlichen übernom-
men.

Der Vorschlag zur Übernahme der Beweisgebühr
wurde nicht übernommen.
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Der Vorschlag für eine Gebührenregelung bei
Streitverkündung wurde nicht übernommen.

Der Vorschlag auf Aufhebung der Deckelung der
Gegenstandswerte auf 30 Mio. Euro wurde nicht
übernommen.

Die Forderung, die Gebührenkürzung für Straf-
verteidiger in der Revision zurückzunehmen,
wurde nicht übernommen.

Die Forderung, einen Zuschlag bei Fahrverbot
und Entziehung der Fahrerlaubnis aufzunehmen,
wurde nicht übernommen.

Diese Forderung der BRAK und des DAV sollten
in einem Gespräch der Bundesrechtsanwalts-
kammer mit der Bundesministerin der Justiz am
6.5.2003 erörtert werden. Es hat auch ein Ge-
spräch stattgefunden. In Stichworten: Es wird an
einer Verbesserung des bisherigen Entwurfs ge-
arbeitet. Dieser ist jedoch nicht bekannt. Sie
halte eine maßvolle Anpassung für sinnvoll. Das
Gesetz soll noch in diesem Jahr in den Bundes-
tag eingebracht werden.

Auf der Kammerversammlung der Rechtsan-
waltskammer Celle vom 21.5.2003 äußerte sich
nach einer Mitteilung des DAV die Justizministe-
rin zurückhaltend zur Gebührenanhebung. Ein
Gesamtpaket werde im Rahmen des Kosten-
rechtsmodernisierungsgesetzes voraussichtlich
im laufenden Jahr in den Bundestag eingebracht
werden. Ob ein In-Kraft-Treten der Gebührenno-
velle zum 1.1.2004 möglich sei, hänge von der
Geschwindigkeit des Gesetzgebers ab. Aller-
dings sei bekannt, dass bereits verschiedene In-
teressengruppen (die Bundesländer einge-
schlossen) das Vorhaben erschweren und ver-
langsamen. Konkretere Erklärungen hierzu wolle
sie auf dem Anwaltstag Ende Mai in Freiburg
verlauten lassen. Diesem Anspruch ist die Mi-
nisterin jedoch nicht gerecht geworden, weshalb
der Präsident des DAV, Dr. Streck, die Ministerin
mit deutlichen Worten an die Erhöhung der An-
waltsgebühren erinnert hat. Hierauf habe diese
erklärt, dass eine maßvolle Anpassung der Ge-
bühren möglich sei. Der Gesetzgeber habe be-
züglich der Anwaltschaft eine besondere Verant-
wortung, da diese bei der Anpassung ihrer Ver-
gütung auf den Gesetzgeber angewiesen sei.
Die Anpassung solle im Rahmen einer struktu-
rellen Vereinfachung erfolgen. Noch in diesem
Jahr wolle sie nach Abstimmung mit den Län-
dern, genauer gesagt in der Sommerpause vom
11.7. bis 7.9. den Gesetzentwurf einbringen. Ei-
ne Abstimmung mit den Ländern sei noch not-
wendig. Im Rahmen des Gesetzgebungsvorha-
bens soll dann auch der Ostabschlag in Fortfall

geraten. Problem für die Anwaltschaft sei nicht
die Höhe der Vergütung, sondern die Masse der
Rechtsanwälte.

Damit brachte sie ein neues Argument in die De-
batte, das kurz gefasst auf Folgendes hinaus-
läuft:

Der Anwaltsberuf ist ein freier Beruf. Anwälte
sind Unternehmer, die ihre Dienstleistung am
Markt im Wettbewerb erbringen. Vor diesem
Hintergrund sind Statistiken über sinkende
Durchschnittseinkommen von vorne herein un-
geeignet, einen Maßstab für Gebührenanpas-
sung abzugeben. Der wirtschaftliche Erfolg eines
Anwalts hängt nicht, jedenfalls nicht zuvorderst,
von einem staatlichen Gebührenrecht und des-
sen Anpassung ab.

� Verfolgung von Verstößen
gegen das Rechtsberatungsge-
setz II

Im letzten Heft der MITTEILUNGEN war mit ei-
nem Bericht über die Aktivitäten der Kammer bei
Verstößen gegen das Rechtsberatungsgesetz
(RBerG) begonnen worden und waren zunächst
elf Fälle aufgeführt, die in der jüngeren Vergan-
genheit (seit 1.7.2002) bereits außergerichtlich
durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung zugunsten der Kammer erledigt
werden konnten.

In einer Reihe weiterer Fälle kam es zu gerichtli-
chen Auseinandersetzungen; beispielhaft seien
die folgenden vier genannt:

Im ersten Fall hatte ein Hausbau-Unternehmen
damit begonnen, die Rechtsangelegenheiten von
Vermietern gegenüber Mietern zu besorgen, ins-
besondere auf die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung von Schönheitsreparaturen und die Folgen
bei unzureichender Erfüllung hinzuweisen. Dies
verstößt gegen das RBerG und ist auch nicht als
Annextätigkeit oder Hilfsgeschäft im Sinne von
Art. 1 § 5 RBerG zulässig. Das betreffende Un-
ternehmen sah das nicht ein, so dass es zum
Prozess kam. Im Termin erfolgte dann aber auf-
grund Hinweisen des Gerichts Anerkenntnis und
erging Anerkenntnisurteil (LG München I, Az. 33
O 4639/02).

In einem zweiten Fall hatte eine Wirtschaftde-
tektei sich darauf spezialisiert, „den gesamten
Bereich eines Anlagebetrugs zu ermitteln, aufzu-
klären und die Rückführung der Gelder zu errei-
chen“. Sie wurde, nachdem außergerichtlich kei-
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ne Klärung zu erzielen war, verurteilt, es zu un-
terlassen, im Auftrag von Anlagegeschädigten
deren Interessen zu vertreten, insbesondere die
Voraussetzungen einer möglichen Rechtsverfol-
gung zu prüfen, sich Vollmachten zur Besorgung
rechtlicher Angelegenheiten erteilen zu lassen,
für Geschädigte Verhandlungen mit Anlagefirmen
zu führen und/oder Vergleiche zu schließen und
Gelder oder Wertsachen erfüllungshalber oder
an Erfüllungs Statt entgegenzunehmen. Das
dementsprechende Urteil des LG München I (Az.
7 O 7279/01) wurde nach Rücknahme der Beru-
fung durch den Beklagten rechtskräftig.

Im dritten Fall ging es ebenfalls um ein Detektiv-
büro, das Rechtsangelegenheiten Dritter be-
sorgte, indem es Mahnungen, Mahnbescheids-
anträge und Zwangsvollstreckungsaufträge ge-
gen  Entgelt vorbereitete. Erstinstanzlich konnte
Verurteilung zur Unterlassung erzielt werden (LG
München I, Az. 21 O 4058/02). Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig.

Schließlich hatte ein Privatmann Mieter wegen
mietvertraglicher Ansprüche gegenüber einem
Vermieter vertreten. Auch hier war außergericht-
lich keine Klärung zu erzielen, wurde dann aber
im Termin vor Gericht eine dementsprechende
Unterlassungserklärung abgegeben (LG Lands-
hut, Az. 2 HKO 694/03).

Es ist immer wieder erstaunlich, wie offensicht-
lich gegen das RBerG verstoßen wird. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen werden deshalb gebeten,
Verstöße gegen das RBerG der Kammer mitzu-
teilen, um konsequent dagegen vorgehen zu
können.

� Zu BRAGO-Gebühren – dieses
Mal nicht nur für Anwälte

von Rechtsanwältin Christina Edmond von
Kirschbaum

Die drei Gebührenrechtsabteilungen des Kam-
mervorstands erstatten pro Jahr im Schnitt über
150 Gebührengutachten. Ein großer Teil davon
wird von den Gerichten angefordert. Um die Zu-
sammenarbeit mit diesen zu erleichtern, hat die
Abteilung III die nachfolgend abgedruckten An-
regungen ausgearbeitet.

Wenn Sie als bedauernswerter Anwalt Ihr (hof-
fentlich) verdientes Honorar bei Rahmengebüh-
ren einklagen müssen, achten Sie darauf, dass
das Gericht für dessen richtige Höhe ein (kos-
tenloses) Gutachten durch die Rechtsanwalts-
kammer einzuholen hat. Erhöhen Sie Ihre Er-

folgsaussichten, indem Sie zur Besprechungsge-
bühr genauso sorgfältig vortragen wie zur Ge-
schäftsgebühr.

Merkblatt für die Erstattung von Gutachten in
Gebührenrechtsstreitigkeiten

I.

1. Die Rechtsanwaltskammer hat gem. § 12
Abs. 2 BRAGO bei Rahmengebühren kosten-
los ein Gutachten zu erstatten.

Die Gerichte werden daher gebeten, Gutachten-
aufträge nur bei Rahmengebühren (z.B. gem.
§§ 20, 83 ff., 91, 116, 118 BRAGO) und nicht bei
Festgebühren (z.B. §§ 23, 31 ff.) zu erteilen.

2. Auch in Rechtsstreitigkeiten gem. § 495 a ZPO
hat das Gericht ein Gebührengutachten einzu-
holen.

Darüber hinaus kann bei der Frage nach Herab-
setzung einer überhöhten Honorarvereinbarung
ein Gutachten der Kammer verlangt werden (§ 3
Abs. 3 Satz 2 BRAGO).

3. Die Rechtsanwaltskammer kann nicht zu fol-
genden Fragen Stellung nehmen:

a) ob ein Mandat erteilt wurde,

b) ob ein Vergleich geschlossen wurde,

c) welcher Gegenstandswert zugrunde zu legen
ist.

Über diese Fragen hat allein das Gericht zu ent-
scheiden.

4. In vielen Fällen ist es hilfreich, wenn das Ge-
richt vor Auftragserteilung zu strittigen Fragen ei-
ne Beweisaufnahme durchführt, auch wenn die
Kammer keine Beweiswürdigung vornehmen
kann und wird.

Ferner ist es hilfreich, wenn das Gericht Vorga-
ben zum Tatbestand, gegebenenfalls auch zu
Rechtsfragen macht, von denen bei der Gutach-
tenerstellung ausgegangen werden soll.

II.

Die Kammer hat auch allgemein Gutachten
gem. § 73 Abs. 2 Nr. 8 BRAO zu erstatten. Die-
se Gutachten sind grundsätzlich nicht kostenlos
zu erstellen. Die Rechtsanwaltskammer Mün-
chen erstattet aber diese Gutachten bis auf wei-
teres kostenlos.

III.
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Die Rechtsanwaltskammer ist nach h. M. kein
Sachverständiger gem. §§ 402 ff. ZPO.

Es ist daher nicht nötig, dass das Gericht mit
dem Gutachtenauftrag die einem Gutachter gem.
§§ 402 ff. ZPO mitzuübermittelnden Unterlagen
zur Verfügung stellt.

IV.

Die Mitglieder des Vorstandes der Kammer sind
ehrenamtlich tätig. Gebührengutachten werden
von den dafür gebildeten Abteilungen des Vor-
stands erstattet.

Der Gesamtvorstand und die Abteilungen tagen
in der Regel einmal im Monat.

Die Gebührenabteilungen teilen nach Eingang
des Gutachtenauftrags von sich aus dem Gericht
mit, wann voraussichtlich mit der Erstattung des
Gutachtens gerechnet werden kann.

Die Gerichte werden daher gebeten, keine
Sachstandsfragen vor Ablauf der bekannt gege-
benen Frist zu stellen oder gleich bei Erteilung
des Gutachtenauftrags eine Frist zu setzen.

� Auszeichnung
Der Bayerische Staatsminister der Justiz
Dr. Manfred Weiß hat

Herrn Rechtsanwalt Franz Lutz

mit der Medaille für besondere Verdienste um die
bayerische Justiz ausgezeichnet.

Herr Kollege Franz Lutz ist stellvertretender Vor-
sitzender des Augsburger Anwaltvereins. Als
Schatzmeister obliegen ihm alle finanziellen An-
gelegenheiten. Zugleich ist er Leiter der im Jus-
tizgebäude seit einigen Jahren geführten Ge-
schäftsstelle des Augsburger Anwaltvereins. Die
Geschäftsstelle ist Anlaufstelle sowohl für Kolle-
gen als auch für Besucher. Gleichzeitig veran-
staltet Herr Kollege Lutz seit mehr als 10 Jahren
alljährlich eine Kultur- und Ausflugsfahrt für die
Mitglieder des Augsburger Anwaltvereins zu kul-
turell und fachlich interessanten Orten. Diese
Fahrten finden bei den Augsburger Kollegen im-
mer großen Anklang.

Herr Kollege Lutz ist langjähriges ehrenamtliches
Mitglied im Prüfungsausschuss Augsburg für RA-
Fachangestellte und Mitglied des Berufsbil-
dungsausschusses der Rechtsanwaltskammer
München. Mit großem Engagement setzt sich
Herr Kollege Lutz hier für den Mitarbeiternach-
wuchs der Anwaltsbüros ein. Gleichzeitig ist Herr

Kollege Lutz seit über 10 Jahren als Richter am
Anwaltsgericht für den Oberlandesgerichtsbezirk
München und seit 1.3.1995 als Vorsitzender der
1. Kammer tätig.

Der Vorstand der Kammer München gratuliert
dem Geehrten zu der Verleihung der hohen Aus-
zeichnung.

� Denkzeichen
Weitgehend unbeachtet von Öffentlichkeit und
Medien stellte die juristische Fakultät der Münch-
ner Universität am 7.7.2003 ein von dem Künst-
ler Wolfram Kastner gestaltetes „Denkzeichen“
zur Erinnerung an die jüdische Rechtsanwältin
Dr. Elisabeth Kohn vor. Das in Plakatgröße ge-
haltene Objekt soll stellvertretend aller jüdischen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten geden-
ken, die in München studiert haben und die als
Opfer der NS-Gewaltherrschaft entrechtet, ge-
quält, vertrieben und ermordet worden sind. Es
wurde im ersten Obergeschoss des juristischen
Seminars am Professor-Huber-Platz 2 an reprä-
sentativer Stelle angebracht.

Elisabeth Kohn studierte in München Philoso-
phie, Psychologie, Pädagogik und Jurisprudenz
und wurde 1924 zum Dr. phil. promoviert. 1925
bestand sie das Referendarexamen, 1928 die
Staatsprüfung für den höheren Justiz- und Ver-
waltungsdienst. Seit November 1928 als Rechts-
anwältin zugelassen, trat sie in die bekannte
Kanzlei von Max Hirschberg und Philipp Löwen-
feld ein, die sich schwerpunktmäßig Prozessen
mit politischem Einschlag widmeten. Ihr republi-
kanisches Engagement fand hier reiches Betäti-
gungsfeld. Der Entzug der Zulassung aus rassi-
schen Gründen am 5.8.1933 traf sie hart, zumal
ihr Vater noch 1933 verstarb und neben der
Mutter auch die als Künstlerin tätige Schwester
zu versorgen war. Sie fand zeitweilig Arbeit in der
Fürsorgeabteilung der israelitischen Kultusge-
meinde, ab 1940 als Hilfsarbeiterin bei dem
„Konsulenten“ Dr. Julius Baer.

Ihren Angehörigen zuliebe schob sie die Emigra-
tion so lange hinaus, bis es zu spät war. Zusam-
men mit Mutter und Schwester gehörte sie zum
Ersten Münchner Transport in die Vernichtung
am 20.11.1941. Wenige Tage später wurde sie –
mit acht Münchner Kollegen – ermordet.
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� ZPO § 78 b
Die Beiordnung eines Rechtsanwalts gemäß
§ 78 b ZPO i.d.F. des ZPO-RG vom 27. Juli 2001
ist abzulehnen, wenn die Beschwerde gegen die
Nichtzulassung der Revision aussichtslos ist, weil
die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1
ZPO nicht gegeben oder nicht dargetan sind.

BGH, Beschluss vom 25.3.2003 – VI ZR 355/02

� ZPO § 121 Abs. 2
Im Wege der Prozesskostenhilfe dürfen – außer
Rechtsanwälten – nur solche Rechtsbeistände
und Prozessagenten beigeordnet werden, die
nach § 209 BRAO in die Rechtsanwaltskammer
aufgenommen worden sind (vgl. § 25 EGZPO).
Eine Beiordnung anderer Rechtsbeistände oder
Prozessagenten scheidet aus.

BGH, Beschluss vom 26.3.2003 – VIII ZB
104/02

� ZPO § 308 Abs. 1
a) Ein Gericht entscheidet unter Verstoß gegen
§ 308 Abs. 1 ZPO über etwas anderes, als be-
antragt ist, wenn es seinem Urteilsspruch über
einen Unterlassungsantrag einen anderen Kla-
gegrund zugrunde legt als denjenigen, mit dem
der Kläger seinen Antrag begründet hat.

b) Wird mit einem Antrag die Untersagung einer
bestimmten geschäftlichen Tätigkeit begehrt,
stellt das Verbot eines Teils dieser geschäftlichen
Tätigkeit prozessual kein Minus zu dem gestell-
ten Unterlassungsantrag dar, wenn seine Be-
gründung von tatsächlichen Voraussetzungen
abhängt, die nicht zum Inhalt des Antrags erho-
ben worden sind.

BGH, Urteil vom 3.4.2003 – I ZR 1/01

� ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1
Waren Streitgenossen in einem Prozess, in wel-
chem ein Streitgenosse obsiegt hat und ein an-
derer unterlegen ist, durch einen gemeinschaftli-
chen Anwalt vertreten, so kann der obsiegende
Streitgenosse grundsätzlich nur den seiner Be-
teiligung am Rechtsstreit entsprechenden
Bruchteil der Anwaltskosten von dem Prozess-
gegner erstattet verlangen (Aufgabe von BGH,
Beschluss vom 12.2.1954 – I ZR 106/51, JurBüro
1969, 941).

BGH, Beschluss vom 30.4.2003 – VIII ZB
100/02

� BGB § 209 Abs. 2 Nr. 5 a.F.;
ZPO §§ 256, 866

Eine wiederholende Feststellungsklage ist nur
dann zulässig, wenn sie unerlässlich ist, um den
Eintritt der Verjährung zu verhindern (im An-
schluss an BGHZ 93,287). Das ist nicht der Fall,
wenn der Gläubiger eines rechtskräftig festge-
stellten Anspruchs die Möglichkeit hat, die Ver-
jährung nach § 209 Abs. 2 Nr. 5 BGB a.F. durch
die Vornahme einer weiteren Vollstreckungs-
handlung (hier: Wechsel von der Zwangsverwal-
tung zur Zwangsversteigerung) zu unterbrechen.

BGH, Urteil vom 7.5.2003 – IV ZR 121/02

� ZPO § 91 a, § 542 Abs. 2 Satz 1
Gegen eine im Verfahren auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung gemäß § 91 a ZPO ergange-
ne Entscheidung über die Kosten ist eine
Rechtsbeschwerde nicht statthaft.

BGH, Beschluss vom 8.5.2003 – I ZB 40/02

� BGB § 242
Wird in einem Vergleich ein Teilverzicht unter der
Voraussetzung vereinbart, dass Ratenzahlungen
zu bestimmten Terminen zu leisten sind, kann
sich der Gläubiger nach Treu und Glauben nicht
auf Fristüberschreitungen berufen, wenn er einen
Vertrauenstatbestand geschaffen hat, nach dem
der Schuldner sich darauf verlassen durfte, dass
der Gläubiger aus einer Fristüberschreitung nicht
die vereinbarten Folgen herleiten werde (im An-
schluss an BGH, Urteil vom 19.1.21979 – VIII ZR
46/79, NJW 1980, 1043, 1044).

BGH, Urteil vom 8.5.2003 – VII ZR 216/02

� GVG § 119 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b

a) § 119 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b GVG (Anmerk.
der Red.: Zuständigkeit in Zivilsachen) ist grund-
sätzlich auch in Fällen einfacher Streitgenossen-
schaft anwendbar.

b) Die Rücknahme der Berufung gegen den ein-
zigen Streitgenossen mit Wohnsitz im Ausland
hat jedenfalls dann keinen Einfluss auf die Be-
rufungszuständigkeit des Oberlandesgerichts,
wenn sie erst nach Ablauf der Berufungsfrist er-
folgt.

BGH, Urteil vom 13.5.2003 – VI ZR 430/02
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� VVG § 12 Abs. 1; AHB § 3 II
Nr. 1

Das ernsthafte Geltendmachen eines Anspruchs
gegen den Versicherungsnehmer, das den An-
spruch auf Versicherungsschutz in der Haft-
pflichtversicherung auslöst und zugleich dessen
Verjährung (vom Schluss des betreffenden Jah-
res an) in Lauf setzt, kann auch einer Streitver-
kündungsfrist (§ 73 ZPO) zu entnehmen sein.

BGH, Urteil vom 21.5.2003 – IV ZR 209/02

� ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1, § 93;
BRAGO § 31 Abs. 1 Nr. 1,
§ 32 Abs. 1

Mit dem Kostenwiderspruch fällt auf Seiten des
Antragsgegners keine 5/10-Prozessgebühr nach
§ 31 Abs. 1 Nr. 1, § 32 Abs. 1 BRAGO aus dem
Gegenstandswert des Verfügungsverfahrens an.

BGH, Beschluss vom 22.5.2003 – I ZB 38/02

� ZPO § 494 a
a) Einer Klageerhebung im Sinne von § 494 a
Abs. 1 ZPO steht die Erhebung einer Widerklage
gleich.

b) Für eine Kostenentscheidung nach § 494 a
Abs. 2 Satz 1 ZPO ist kein Raum, wenn das Ge-
richt ein im selbständigen Beweisverfahren ein-
geholtes Gutachten in der Sache aus Rechts-
gründen nicht verwertet.

BGH, Beschluss vom 22.5.2003 – VII ZB 30/02

� BGB § 400; ZPO § 850 f Abs. 1
Wird eine Lohnforderung abgetreten und beruft
sich der Zedent auf eine Erhöhung der Pfän-
dungsfreigrenze ( § 850 f Abs. 1 ZPO), so ent-
scheidet über den Umfang der Abtretung das
Prozessgericht, nicht das Vollstreckungsgericht.

BGH, Beschluss vom 28.5.2003 – IXa ZB 51/03

� ZPO § 543
Hat das Berufungsgericht die Verurteilung des
Beklagten hinsichtlich eines Streitgegenstandes
alternativ auf mehrere Anspruchsgrundlagen ge-
stützt, so kann es die Zulassung der Revision
nicht auf eine dieser Anspruchsgrundlagen be-
schränken.

BGH, Urteil vom 4.6.2003 – VIII ZR 91/02

� BORA §§ 9, 33, 59; UWG § 1
1. Die anwaltliche Berufsordnung ist auf die
Rechtsanwalts AG nicht anwendbar.

2. Durch die Bezeichnung einer Rechtsanwalts
AG mit einer werbenden Phantasiebezeichnung
verstoßen die Gründer der Gesellschaft, die
Rechtsanwälte sind, gegen anwaltliches Berufs-
recht.

3. Die Rechtsanwalts AG hat eine berufswidrig
zu Stande gekommene Firma als Störerin zu
unterlassen.

OLG Nürnberg, Urteil vom 10.6.2003 – 3 U
588/03 (nicht rechtskräftig)

� ZPO § 293
Bei der Ermittlung ausländischen Rechts darf
sich der Tatrichter nicht auf die Heranziehung der
Rechtsquellen beschränken, sondern muss unter
Ausschöpfung der ihm zugänglichen Erkennt-
nismöglichkeiten auch die konkrete Ausgestal-
tung des Rechts in der ausländischen Rechts-
praxis, insbesondere die ausländische Recht-
sprechung, berücksichtigen.

BGH, Urteil vom 23.6.2003 – II ZR 305/01

� ZPO § 545 Abs. 2
§ 545 Abs. 2 ZPO erweitert die Prüfungsbefugnis
des Revisionsgerichts hinsichtlich der (örtlichen
und sachlichen) Zuständigkeit trotz seines inso-
weit missverständlichen Wortlauts gegenüber der
früheren Rechtslage (§ 549 Abs. 2 ZPO a.F.)
nicht.

BGH, Beschluss vom 26.6.2003 – III ZR 91/03

� BORA § 3 Abs. 2
§ 3 Abs. 2 der Berufsordnung für Rechtsanwälte
vom 29.11.1996 ist mit Art. 12 Abs. 1 GG unver-
einbar und nichtig. Dies gilt auch für inhaltsglei-
che Fassungen dieser Vorschrift in späteren Be-
kanntmachungen.

BVerfG, Beschluss vom 3.7.2003 – 1 BvR
238/01

� ZPO § 254
Bei einer Stufenklage kann der zunächst unbe-
stimmte Antrag dritter Stufe auf Herausgabe von
Wertpapieren oder Zahlung des Erlöses oder
Leistung von Schadensersatz lauten.

BGH, Urteil vom 3.7.2003 – III ZR 109/02
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� Strafzumessung

Wolfgang Ferner, Strafzumessung, Deutscher
Anwalt Verlag, Bonn 2003, 215 Seiten, bro-
schiert, 44 Euro

Im Vorwort zur 2. Auflage seiner Gesamtdarstel-
lung „Strafzumessungsrecht“ 1974 bemerkt der
Erlanger Prof. Hans-Jürgen Bruns befriedigt und
zurecht, dass seit Erscheinen der 1. Aufl. 1967
das Strafzumessungsrecht weitgehend als selb-
ständiger Teil der Strafrechtswissenschaft und
-praxis anerkannt und gewürdigt werde. Gerhard
Schäfer, bis zum Herbst 2002 Vorsitzender des
1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs, betont in
seinem Vorwort zur „Praxis zur Strafzumessung“
1989, dass die Strafzumessung in den letzten
Jahren in Literatur und Rechtsprechung zuneh-
mend Beachtung gefunden habe, was nicht nur
auf die Neuregelung des Sanktionenrechts und
die dadurch hervorgerufene Diskussion um den
Zweck der Strafe zurückzuführen sei, sondern
auch durch die von Zipf und insbesondere Bruns
angestoßene wissenschaftliche Diskussion.
Mittlerweile ist das Werk von Schäfer 2001 in
3. Aufl. erschienen.

Diese grundsätzliche Diskussion hat in die An-
waltshandbücher und Formularbücher noch kei-
nen entsprechenden Eingang gefunden. Der
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht
Wolfgang Ferner hat diese Lücke erkannt und
„Strafzumessung“ im Deutschen Anwaltverlag
Bonn 2003 herausgebracht.

Das Werk wendet sich an den Strafverteidiger.
Es enthält einen Überblick über die Grundsätze
und Kriterien der Strafzumessung, es behandelt
in gesonderten Kapiteln das Jugendstrafrecht,
das Plädoyer, Rechtsmittel-Revision-Strafvoll-
streckung und referiert die Delikte des StGB,
Straßenverkehrsdelikte, Steuerdelikte und Be-
täubungsmitteldelikte. Dieses Gesamtprogramm
wird auf ca. 200 Seiten abgehandelt. Das Lite-
raturverzeichnis umfasst 16 Hinweise. Die jedem
Gesetzestext zu entnehmenden Strafrahmen der
einzelnen Delikte des besonderen Teils des
StGB nehmen in dem angezeigten Buch einen
allzu breiten Raum ein. Dies ist schade, weil die
Strafzumessungsbeispiele aus der Rechtspre-
chung höchst instruktiv ausgewählt sind. Aller-
dings hätte man sich bei den wiedergegebenen
Urteilen der Instanzgerichte den Hinweis ge-
wünscht, dass regional durchaus unterschiedlich
judiziert wird.

Wer sich auf den Klappentext verlässt und eine
umfassende und systematische Erläuterung der
Grundlagen der Strafzumessung erwartet, der

wird von dem angezeigten Werk enttäuscht. Wer
jedoch nicht jeden Tag mit Strafverteidigung zu
tun hat und einen praxisgerechten Einstieg in die
Strafzumessung sucht, der wird die „Strafzumes-
sung“ von Ferner mit Gewinn zur Hand nehmen.

Das Buch ist übersichtlich und graphisch anspre-
chend gestaltet und erleichtert dadurch den
schnellen Zugriff auf die gesuchte Problematik.
Die angebotenen Schemata lassen kaum einen
Gesichtspunkt aus, der für die Strafzumessung
wichtig sein kann. Wer eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit der „Praxis der Strafzumessung“
sucht, der muss zu Schäfer greifen. Wer nicht je-
den Tag vor Strafgerichten verteidigt, erhält mit
der „Strafzumessung“ von Ferner einen praxis-
nahen Einstieg in die Materie.

Rechtsanwalt Dr. Eckhart Müller, Vizepräsident,
Fachanwalt für Strafrecht

� EuRAG

Klein/Ott/Zerdick, Tätigkeit europäischer
Rechtsanwälte in Deutschland, Kurzkompen-
dium zum Europäischen Rechtsanwaltsge-
setz (EuRAG), Richard Boorberg Verlag,
Stuttgart und München 2002, 24,60 Euro

Die Niederlassungsrichtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Erleichterung der
ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in
einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die
Qualifikation erworben wurde, ist in Deutschland
rechtzeitig zum 14. März 2000 in nationales
Recht umgesetzt und mit der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie sowie der Richtlinie über
die Anerkennung von Hochschuldiplomen in dem
Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechts-
anwälte in Deutschland (EuRAG) zusammenge-
fasst worden.

Danach ist der Zugang zur deutschen Anwalt-
schaft nunmehr allein aufgrund mindestens drei-
jähriger effektiver und regelmäßiger Tätigkeit in
Deutschland auf dem Gebiet des deutschen
Rechts möglich, also ohne Eignungsprüfung
(§ 11 Abs. 1 EuRAG).

Diese dreijährige Frist konnte aufgrund In-Kraft-
Tretens des EuRAG am 14. März 2000 frühes-
tens am 14. März 2003 ablaufen, und die Kam-
mer hat auch kurz danach den ersten Antrag auf
Zulassung zur deutschen Anwaltschaft allein
aufgrund dreijähriger Tätigkeit im deutschen
Recht erhalten.

Das EuRAG gewinnt also erheblich an Bedeu-
tung. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen,
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dass das EuRAG nicht nur für die Kollegen aus
den anderen fünfzehn Staaten der Europäischen
Union gilt, sondern darüber hinaus für die Kolle-
gen aus den drei Staaten des Europäischen
Wirtschaftraums (Island, Norwegen und Liech-
tenstein) sowie diejenigen aus der Schweiz auf-
grund des ersten Pakets an bilateralen Abkom-
men zwischen der Europäischen Union und der
Schweiz („Bilaterale I“), die am 1. Juni 2002 in
Kraft getreten sind. Europa in diesem Sinne um-
fasst nunmehr genau zwanzig Staaten. Mit der
anstehenden Osterweiterung der Europäischen
Union im nächsten Jahr wird sich diese Zahl
noch erheblich erhöhen.

Rechtzeitig noch vor dem 14. März 2003 ist das
hier angezeigte Kurz-Kompendium erschienen,
das von ersten Fachkennern auf diesem Gebiet
stammt und von Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig
eingeleitet wird. Die Verfasser gehen detailliert
auf alle vier Varianten der Tätigkeit europäischer
Anwälte im Inland ein, die Berufsausübung als
niedergelassener Anwalt unter der heimatlichen
Berufsbezeichnung (1), die seit 14. März 2003
mögliche Eingliederung in die deutsche Anwalt-
schaft aufgrund dreijähriger Tätigkeit auf dem
Gebiet des deutschen Rechts (2), die Eingliede-
rung aufgrund Eignungsprüfung (3) sowie die nur
vorübergehende Erbringung anwaltlicher Dienst-
leistungen in Deutschland (4).

Alle vier Fälle werden in den materiellen Voraus-
setzungen sowie den Verfahrensfragen kompe-
tent dargestellt; insbesondere wird die neue und
im Einzelfall heikle Frage nach Eingliederung
aufgrund bloßer (dreijähriger) Tätigkeit im deut-
schen Recht sorgfältig behandelt und werden
Problemfälle wie etwa die Spezialisierung auf nur
ein Rechtsgebiet einbezogen.

Eingegangen wird auch auf die oft nicht einfache
Abgrenzung zwischen Tätigkeiten aufgrund Nie-
derlassung im Inland einerseits und nur dienst-
leistender, also vorübergehender Aktivitäten an-
dererseits mit den sich daraus ergebenden un-
terschiedlichen Pflichten wie auch Befugnissen.

Die bescheiden als Kurzkompendium bezeich-
nete Einführung in das europäische Berufsrecht
ist sowohl für die ausländischen Kollegen, die in
Deutschland Fuß fassen wollen, wie auch für die
deutschen Kollegen, die mit europäischen An-
wälten zusammenarbeiten oder sie integrieren
wollen oder ihnen erstmals begegnen und Prob-
leme mit deren Status haben, eine überaus in-
formative und prägnante Einführung und deshalb
sehr zu empfehlen.

Rechtsanwalt Dr. Wieland Horn

� Anwaltsfranchising

Fabian Georg Heintze, Rechtsanwalts-
Franchising, Deutscher Anwaltverlag, Bonn
2003, 250 Seiten, broschiert, 48,50 Euro.

In der angezeigten Arbeit, seiner Promotion, fragt
der Autor unter dem Titel „Rechtsanwalts-
Franchising“, ob das Franchising eine Möglich-
keit ist, auf Veränderungen des Rechtsbera-
tungsmarktes zu reagieren. Erwartungsgemäß
kommt er  zu einer positiven Antwort, und wie
man aus der Presse (SZ v. 26./27. April, Beilage
UNI&JOB, S. 13) erfahren konnte, hat er mit sei-
nem Kollegen Sebastian Vorberg die Idee des
Rechtsanwalts-Franchisings mit Hilfe der Legitas
GmbH in Hamburg tatsächlich umgesetzt.

Das Buch ist übersichtlich, gut gegliedert und
verständlich geschrieben. Die Argumentation ist
nachvollziehbar und mit Beispielen plastisch
gestaltet. Nachteilig ist allerdings, dass eine
rechtliche Klarheit suggeriert wird, die in dieser
Form nicht besteht. Zu schnell kommt der Autor
zu dem gewünschten Ergebnis.

Richtig ist natürlich, dass die Anwaltschaft star-
ken Veränderungen unterworfen ist. Ehemals als
unumstößlich geltende Grundsätze des Be-
rufsrechts werden sowohl von der Rechtspre-
chung als auch dem europäischen Gesetzgeber,
vor allem aber durch die ökonomische Entwick-
lung mehr und mehr aufgeweicht. Der vom Autor
aufgezeigte Weg des Rechtsanwalts-Franchising
gibt in der Tat der Anwaltschaft eine Möglichkeit,
sich den  Entwicklungen zu stellen.

Der Autor prüft allerdings zu wenig kritisch, ob
der Weg berufsrechtlich wirklich gangbar ist. Die
richtig gesehenen berufsrechtlichen Probleme
wie z.B. Werbung, Namensgebung, und Gebüh-
renteilung werden zwar angesprochen; die Be-
denken werden aber meist kurzer Hand beiseite
getan. Oftmals beruft sich der Autor auf Sinn und
Zweck einzelner berufsrechtlicher Vorschriften
und gibt letztlich nur seine Sicht der Dinge wie-
der. Die Vergleiche z.B. zum US-Amerikanischen
Recht hinken.

Gleichwohl handelt es sich um eine durchaus
interessante und lesenswerte Dissertation, die
die Diskussion befruchtet.

Rechtsanwalt Alexander Sigmund
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� Telefondienst / Faxservice
Die wichtigsten Durchwahl-Nummern der Kam-
mer lauten:

Zentrale (089) 532944-0

Sekretariat der Geschäftsführung
(089) 532944-10

Erst- und Simultanzulassungen
 (089) 532944-15/17

Fachanwaltschaften
(089) 532944-41

Vertreterbestellungen/Verzichtserklärungen
(089) 532944-23

Berufshaftpflichtversicherung als Zulassungsvor-
aussetzung (089) 532944-24

Beschwerdewesen (089) 532944-13

Buchhaltung (089) 532944-31/35/39

Rechtsanwaltsfachangestellte/Fortbildung
zum Rechtsfachwirt (089) 532944-34/16

Fortbildungsveranstaltungen/Nothilfe
 (089) 532944-36/40

Registratur/Anwaltsausweise (Ausweise nur ge-
gen Voranmeldung; diese ist auch übers Internet
möglich: august.hamberger@datevnet.de) 

(089) 532944-18

EDV/Adressverwaltung (089) 532944-41

Ansonsten gilt:

Die Zentrale ist Montag bis Donnerstag von
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr sowie freitags von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr besetzt.

Die Geschäftsführer stehen telefonisch Montag
bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
freitags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Aus-
künfte und kurze Beratungen zur Verfügung. Zu-
sätzlich bietet der Vorstand unter einer besonde-
ren Nummer telefonische Beratung an.

Diese Beratungen finden jeweils am Mittwoch
von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr statt und werden
reihum von den Mitgliedern des Vorstands ab-
gehalten.

Die zusätzliche Telefonnummer der Kammer für
diesen Dienst lautet: (089) 54 40 37 84.

Darüber hinaus ist die Abfrage per Telefax
möglich. Teilen Sie Ihr Problem, Ihre Frage kurz
per Telefax mit (nicht mehr als eine Seite). Wir

werden nach Möglichkeit binnen eines Werktags
antworten.

� Vermittlungen
Bei Auseinandersetzungen unter Mitgliedern der
Kammer bietet der Vorstand entsprechend der
Regelung in § 73 Abs. 2 Nr. 2 BRAO Vermitt-
lungsgespräche an. In Absprache mit den Betei-
ligten nimmt sich entweder ein Mitglied des Vor-
stands oder ein Geschäftsführer des Falls an.

Ein Vermittlungsgespräch setzt voraus, dass
beide Seiten damit einverstanden sind. Lehnt die
Gegenseite die Teilnahme an einem Vermitt-
lungsversuch ab, dann ist die Vermittlung ge-
scheitert, bevor sie angefangen hat.

Die Weigerung, an einem Vermittlungsgespräch
teilzunehmen, stellt keinen Verstoß gegen das
Berufsrecht dar. Der Vorstand bittet jedoch, bei
Auseinandersetzungen untereinander zunächst
die Vermittlung durch die Kammer zu suchen.

Kommt ein Vermittlungsgespräch zustande, dann
ist es in der Regel auch erfolgreich.

Gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 BRAO wird auch die
Vermittlung bei Auseinandersetzungen zwischen
Anwalt und Mandant angeboten.

� Gesetzliche Verzugszinsen
Basis-

zinssatz
Ges. Ver-

zugszinsen

1.05.2000 - 31.08.2000 3,42% 8,42%

1.09.2000 - 31.08.2001 4,26% 9,26%

1.09.2001 - 31.12.2001 3,62% 8,62%

1.01.2002 - 30.06.2002 2,57% 7,57%

1.07.2002 - 31.12.2002 2,47% 7,47%

1.01.2003 - 30.06.2003 1,97% 6,97%

ab 1.07.2003 1,22% 6,22%

� Schicksal der bayerischen jüdi-
schen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte

Der Historiker Dr. Reinhard Weber arbeitet mit
Unterstützung der Rechtsanwaltskammern Bam-
berg, München, Nürnberg und Zweibrücken so-
wie des Bayerischen Staatsministeriums der
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Justiz an einer Dokumentation zum Schicksal der
bayerischen jüdischen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten 1933 ff. und bittet Zeitzeugen,
Verwandte und Bekannte etc. um zweckdienliche
Mitteilungen und/oder Materialien. Bitte wenden
Sie sich an folgende Adresse: Dr. Reinhard We-
ber, Am Schnepfenweg 68, 80995 München,
Tel./Fax: 089 / 150 37 31.

� Nochmals zur Freigabe der
Postulationsfähigkeit

Mit der Freigabe der Postulationsfähigkeit auch
vor den Oberlandesgerichten im August 2002
sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen dazu
übergegangen, auf dem Briefpapier ihrer Kanzlei
wie auch an anderer Stelle auf die Erweiterung
ihrer Befugnisse hinzuweisen. Dies geschieht mit
ganz unterschiedlichen Formulierungen und teil-
weise auch falsch. Insbesondere ist es unrichtig
zu sagen: „Zugelassen bei allen Land- und
Oberlandesgerichten“; denn an den Zulassungs-
gerichten hat sich nichts geändert. Nur eben die
Postulationsfähigkeit hat sich erweitert. Dies gilt
an sich für alle Kolleginnen und Kollegen, so
dass darauf explizit hinzuweisen an sich – wett-
bewerbsrechtlich gesprochen – eine Werbung
mit Selbstverständlichkeiten ist. Gleichwohl ist
die Freigabe der Postulationsfähigkeit in der
Breite des rechtsuchenden Publikums nicht be-
kannt und kann man deshalb sagen, dass es ei-
nem Informationsbedürfnis der Allgemeinheit
entspricht, auf  die bundesweite Postulationsfä-
higkeit hinzuweisen.

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen hat sich mit dem Problem in seiner Sitzung
am 27.6.2003 befasst und hält es für zulässig zu
sagen: „Vertretungsberechtigt bei allen Amts-
und Landgerichten sowie den Oberlandes-
gerichten“ (Letzteres naturgemäß nur dann,
wenn nach der Fünf-Jahres-Frist in § 226 Abs. 2
BRAO die Zulassung bei dem OLG München
erfolgt ist).

� Berufsordnung und Fachan-
waltsordnung in aktueller
Fassung

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in ihrer In-
formationsschriften-Reihe als Heft 3 die Berufs-
ordnung und die Fachanwaltsordnung  neu he-
rausgegeben, die Berufsordnung mit Stand vom
1.7.2003 und die Fachanwaltsordnung mit Stand
vom 1.9.2003 (hier sind bereits die Regelungen

zum neu geschaffenen Fachanwalt für Versiche-
rungsrecht enthalten).

Die Hefte mit der aktuellen Fassung von Berufs-
ordnung und Fachanwaltsordnung liegen im
Empfang der Kammer im Tal 33 (1. Stock) sowie
im Anwaltservice-Center im Justizpalast zur
kostenlose Mitnahme bereit.

Für Ende 2003 steht die 5. Auflage der Textaus-
gabe zum „Berufsrecht der Anwaltschaft“ an,
die dann die zwischenzeitlich eingetretene weite-
re Entwicklung sowie auch die anstehende Re-
form des Gebührenrechts berücksichtigen wird.

� Anschriftenverzeichnis und
Adressänderungen

Die letzte, vierte Auflage des Anschriftenver-
zeichnisses der Rechtsanwaltskammer München
ist nach dem Stand vom 26.4.2001 im Sommer
2001 erschienen und damit in weiten Teilen ver-
altet. Gerade das rechtsuchende Publikum, aber
auch viele Kolleginnen und Kollegen greifen im-
mer wieder auf die gedruckte Version des An-
schriftenverzeichnisses zurück und fragen nach
einer Neuauflage. Es ist deshalb trotz der Prä-
senz aller Kammermitglieder auf der Homepage
der Kammer geplant, ein neues Verzeichnis auf-
zulegen.

In jedem Fall sollten Adressänderungen sofort
und mit gesondertem Schreiben der Kammer
mitgeteilt werden, damit das Kammer-
Verwaltungsprogramm, das Grundlage für Aus-
künfte über die Kanzleien sowie die Adressierung
von Briefen und Rundschreiben ist, stets auf dem
neuestem Stand bleibt. Wer hier nachlässig ist,
schadet nur sich selbst. Auch die Eintragungen
im Anwaltsverzeichnis auf der Homepage der
Kammer basieren auf dem Verwaltungspro-
gramm der Kammer und werden zweimal pro
Monat aktualisiert. Was der Kammer nicht be-
kannt ist, kann auch nicht registriert und nicht auf
der Homepage eingestellt werden.

� Nachtbriefkasten-Service
Der Kammer ist das Angebot eines jungen Un-
ternehmens zugegangen, das die Einlieferung
der Amtspost in den Nachtbriefkästen der Mün-
chener Gerichte wie auch der beiden Patentäm-
ter übernimmt und zwar sowohl aus dem Stadt-
gebiet München als auch aus dem Landkreis. Die
Abholung der Amtspost erfolgt zwischen 16.00
Uhr und 19.00 Uhr oder zwischen 19.00 Uhr und
21.00 Uhr. Details können in der Geschäftsstelle
der Kammer abgefragt werden.
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� Kassenstunden der Auszah-
lungs- und Kostenmarkenver-
kaufsstelle im Justizpalast

Die Präsidentin des LG München I teilt mit, dass
die Kassenstunden der Auszahlungs- und Kos-
tenmarkenverkaufsstelle im Justizpalast seit
1.6.2003 wie folgt festgesetzt sind:

Montag bis Donnerstag   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

13.00 Uhr bis 15.15 Uhr

Freitag   8.30 Uhr bis 13.00 Uhr.

� Wichtiges vom jour fixe mit den
Gerichtspräsidenten

Wie bereits in den MITTEILUNGEN IV/2002 an-
gesprochen, findet in unregelmäßigen Abständen
ein jour fixe mit den Gerichtspräsidenten in Mün-
chen statt. Zu dem jüngsten derartigen Treffen
hatte die Präsidentin des OLG München am
2.6.2003 eingeladen. Dabei wurde u.a. auf die
folgenden zwei Punkte, die für die Kollegenschaft
von allgemeinem Interesse sind, hingewiesen:

1. Zustellungen durch den Gerichtsvollzieher:

Missverständliche Aufträge an die Gerichtsvoll-
zieher können zu anwaltlicher Haftung führen. So
sollte der Auftrag zwingend den jeweiligen
Adressaten so genau wie möglich bezeichnen,
nämlich die juristische Person (GmbH oder AG)
einerseits und den jeweiligen Geschäftsführer
oder Vorstand als natürliche Person anderer-
seits. Vermischungen haben bereits in mehreren
Fällen zu unvollständigen Zustellungen und da-
mit in Eilverfahren zu Verlusten geführt.

2. Übermittlung von Schriftsätzen per Telefax:

Es wird nochmals darum gebeten, Schriftsätze
nur dann per Telefax einzureichen, wenn dies
aus Gründen der Eilbedürftigkeit erforderlich ist.
Andere Verfahrensweisen überfrachten die Ge-
richtsakten und überfordern in vielen Fällen die
Beamten der Geschäftsstellen.

Ergänzend sei hierzu vermerkt, dass der Kam-
mer auch aus Kollegenkreisen Beschwerden
darüber zugehen, dass Schreiben, obwohl nicht
eilig, per Fax übermittelt werden mit Doppel für
den Mandanten und dann anschließend noch-
mals im Original wiederum mit Doppel für den
Mandanten. Das ist wirklich unnötig und füllt nur
die Papierkörbe.

� Verkürztes Aktenauskunftsver-
fahren bei Verkehrsunfällen

Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat
den folgenden Einführungserlass zum verkürzten
Aktenauskunftsverfahren bei Verkehrsunfällen
übermittelt:

1. Allgemeines

Im Wesentlichen umfasst das verkürzte Akten-
auskunftsverlangen bei Verkehrsunfällen das
Überlassen einer Ausfertigung der Verkehrsun-
fallanzeige (Blatt 1 bis 3) durch die Polizei an be-
vollmächtigte Rechtsanwälte. Hierdurch haben
Rechtsanwälte, aber auch die Versicherungen,
über von ihnen zu bevollmächtigende Rechtsan-
wälte die Möglichkeit, die darin enthaltenen An-
geben – solange der Vorgang noch nicht an die
Staatsanwaltschaft bzw. zuständige Ahndungs-
behörde abgegeben wurde – zu einem relativ
frühen Verfahrensstadium durch die Polizei zu
erhalten.

Dieses Verfahren zielt auf eine Beschleunigung
der Schadensabwicklung bzw. Gewährleistung
einer schnellen und sachgerechten rechtlichen
Betreuung der Unfallbeteiligten sowie eine Mini-
mierung des Verwaltungsaufwandes bei den
auskunftgebenden Stellen der Polizei bzw.
Staatsanwaltschaften ab.

2. Regelungsinhalt

Im Benehmen mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Justiz wird für Aktenauskunftsersu-
chen bei Verkehrsunfällen im Zusammenhang
mit Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ergän-
zend zur Ziffer 9.3 der Bekanntmachung vom
30.4.1997 unter Az.: IC4-3607.21-1-Krä Folgen-
des bestimmt:

Bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zu-
sammenhang mit Verkehrsunfällen sind die Be-
hörden des Polizeidienstes, soweit sie den Vor-
gang noch nicht abschließend an die zuständige
Staatsanwaltschaft bzw. an die für das Bußgeld-
verfahren zuständige Ahnungsbehörde abgege-
ben haben, ermächtigt, bevollmächtigten
Rechtsanwälten auf Verlangen Name, Anschrift,
amtliches Kfz-Kennzeichen und, wenn bekannt,
die Versicherungsgesellschaft anderer Unfallbe-
teiligter mitzuteilen und darüber hinaus eine
Ausfertigung der Blätter 1 bis 3 der Verkehrsun-
fallanzeige zur Verfügung zu stellen, soweit hier-
gegen nicht im Einzelfall Bedenken bestehen
(vgl. insbesondere § 406e Abs. 2 StPO). Bei
Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Straf-
taten ist in Zweifelsfällen die Entscheidung der
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zuständigen Staatsanwaltschaft herbeizuführen.
Bei sonstigen Unfällen mit Sachschaden, die von
der Polizei nicht aufgenommen werden, können
die Inhalte der polizeilichen Vorgangsverwaltung
(analog der Ziffer 5.2 der Bekanntmachung vom
30.4.1997 unter Az.: IC4-366607.21-1-Krä) den
bevollmächtigten Rechtsanwälten zur Verfügung
gestellt werden.

Im Zusammenhang mit dem verkürzten Akten-
auskunftsverlangen darf zur Frage der Unfallur-
sachen und des Verschuldens nicht Stellung ge-
nommen werden.

Bei Übermittlung der Verkehrsunfallanzeige
(Blätter 1 bis 3) ist auf der Zuleitung an die be-
vollmächtigten Rechtsanwälte in drucktech-
nisch auffälliger Ausgestaltung nachfolgender
Hinweis anzubringen:

„Sie werden darauf hingewiesen, dass mit der
Übermittlung dieser Verkehrsunfallanzeige kei-
nerlei Stellungnahme zur Frage der Unfallursa-
chen oder des Verschuldens Beteiligter verbun-
den ist. Die Verkehrsunfallanzeige gibt vielmehr
nur den vorläufigen Stand der polizeilichen Er-
mittlungen wieder, der sich im Zuge des weiteren
Verfahrens durchaus noch ändern kann.“

Die Erstellung eines bayernweit einheitlichen
Zuleitungsschreibens mit dem obigen Hinweis
wurde beauftragt. Nach Vorliegen dieses Form-
blattes wird dieses in die Schriftguterstellungs-
programme integriert werden.

3. Kosten

Für die Überlassung der Blätter 1 bis 3 der Ver-
kehrsunfallanzeige an bevollmächtigte Rechts-
anwälte werden gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 KG
keine Kosten erhoben, da es sich hierbei um
Auskünfte einfacher Art handelt (vgl. auch Tarif-
Nr. 1.I.10/1 KVz und Nr. 9.3.1 der Anlage zur KR-
Plo). Die Fußnote 10 der Anlage zu den KR-Pol
wird im Rahmen der nächsten KR-Pol-Änderung
entsprechend ergänzt werden.

� Zentrale Bearbeitung von Pfän-
dungs- und Überweisungsbe-
schlüssen

Die Deutsche Bank AG und die Deutsche Pri-
vat- und Geschäftskunden AG bitten darum,
sämtliche Beschlüsse und Urkunden im Rahmen
der Zwangsvollstreckung gegen ihre Privat- und
Geschäftskunden direkt an ein zentrales Bear-
beitungszentrum zuzustellen. In den Bearbei-

tungszentren werden die Vorfälle von Fachspezi-
alisten kompetent und zügig bearbeitet. Für Sie
und Ihre Mandanten ist das mit dem Vorteil einer
unverzüglichen Sicherung der bei den Banken
unterhaltenen Vermögenswerte vor der Verfü-
gung Dritter oder des Schuldners selber verbun-
den. Auch die weitere Bearbeitung kann zügiger
erfolgen als bei der Zustellung an eine regionale
Organisationseinheit vor Ort.

Die nachfolgenden Zustelladressen wurden uns
genannt:

Deutsche Bank AG
ServiceCenter
Private& Business Clients
Otto-Suhr-Allee 6 - 16

10585 Berlin

Deutsche Bank
Privat- und Geschäftskunden AG
ServiceCenter
Private & Business Clients
Otto-Suhr-Allee 6 - 16

10585 Berlin

Wir empfehlen, dieser Bitte im Interesse Ihrer
Mandanten zu entsprechen.

� Homepage der Rechtsanwalts-
kammer

Die Homepage der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen ist ab sofort auch unter der Adresse

www.rak-muenchen.de

abrufbar.

Die bisherige Adresse www.rechtsanwalts-
kammer-muenchen.de ist aber nach wie vor gül-
tig.

Sie vermissen bestimmte Informationen auf un-
serer Homepage? Wir freuen uns über Vorschlä-
ge und Anregungen hinsichtlich unseres Inter-
netauftritts!

Sämtliche Ideen können Sie uns gerne unter der
E-Mail-Adresse rak.muenchen@datevnet.de zu-
kommen lassen. Im Voraus vielen Dank für Ihre
Mitwirkung.
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� RA - Fachangestellte

� Zahl der Auszubildenden im Kammerbezirk am:

31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999

im 1. Ausbildungsjahr    615    587    523    556

im 2. Ausbildungsjahr    557    532    548    582

im 3. Ausbildungsjahr
(einschließlich
Wiederholer)

   492    569    636    621

insgesamt 1.684 1.688 1.707 1.759

� Abschlussprüfung 2003/II der RA - Fachangestellten / Gesamtnotenübersicht der einzel-
nen Prüfungsausschüsse

Prüfungs-
aus-
schuss

Teil-
nehmer
insge-
samt

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 bestan-
den

nicht
bestan-
den

Durch-
fall-
quote in
%

Augsburg   57 11   30   13   3   53   4   7,01

Ingolstadt   32   4   8   13     4   3   28   4 12,05

Kempten   27   3   10   11   2 1   18   9 33,33

Straubing   49   5 23   18     2   1   48   1   2,04

Traun-
stein

  29   9   11     8   1   27   2   6,90

München 245   3 34   94   90 20 4 196 49 20,00

Insgesamt 439 12 88 176 128 30 5 370 69 15,71

in % 2,73 20,04 40,10 29,16 6,83 1,14 84,28 15,71

� Ausbildung von Steuerfachan-
gestellten

Der Rechtsanwaltskammer München liegt eine
Entscheidung des Hessischen Verwaltungsge-
richthof vom 14.4.2003 vor. Die Entscheidung
befasst sich mit der Ausbildungseignung von
Fachanwälten für Steuerrecht für Steuerfachan-
gestellte.

Das Urteil bestätigt die Entscheidung des OVG
Schleswig-Holstein (NJW 1993, 1348), nach der
§ 90 BBiG eine abschließende Aufzählung ent-
hält, bei denen der Gesetzgeber davon ausgeht,

dass die fachliche Eignung für die Berufsbildung
der Fachangestellten in wirtschaft- und steuerbe-
ratenden Berufen besteht. Dazu gehören Wirt-
schaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbe-
rater oder Steuerbevollmächtigte. Nicht genannt
ist der Fachanwalt für Steuerrecht. Auch die
Auslegung des § 90 BBiG soll nach der Ent-
scheidung nicht dazu führen, dass der Fachan-
walt für Steuerrecht die Ausbildereignung für
Steuerfachangestellte besitze. Die Entscheidung
kann bei Bedarf bei der Kammer abgerufen wer-
den.
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� Zwischenprüfung am
28.11.2003

Die diesjährige Zwischenprüfung findet am
28.11.2003 in den jeweiligen Berufsschulen statt.
Nähere Einzelheiten werden den Prüfungsteil-
nehmern dort mitgeteilt. Die Zwischenprüfung
wird schriftlich durchgeführt.

Die ausbildenden Rechtsanwälte sind verpflich-
tet, die bei ihnen beschäftigten Auszubildenden,
die ein Jahr ausgebildet worden sind bzw. die die
Ausbildungszeit verkürzen, zur Zwischenprüfung
anzumelden. Gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 BBiG
setzt die Zulassung zur Abschlussprüfung den
Nachweis der Teilnahme an der vorgeschriebe-
nen Zwischenprüfung voraus.

Die Anmeldungen sind nur mit den einheitlichen
Anmeldeformularen, die von den Berufsschulen
verteilt werden, vorzunehmen. Auszubildende,
die die Berufsschule nicht besuchen, können
die Anmeldeformulare auch auf der Homepage
der Kammer unter www.rechtsanwaltskammer-
muenchen.de abrufen.

Anmeldeschluss für die Zwischenprüfung:
10.10.2003

� Jobbörse der RAK München
Wegen der großen Nachfrage hat die Rechtsan-
waltskammer München auf ihrer Homepage
www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de unter
der Rubrik „Aus- und Fortbildung“ eine Jobbörse
für Auszubildende, RA-Fachangestellte und
Rechtsfachwirte eingerichtet.

Es können sowohl Kanzleien Stellenangebote
abgeben als auch Auszubildende, RA-
Fachangestellte und Rechtsfachwirte Stellenge-
suche einstellen. Wir hoffen, mit diesem Angebot
die Stellensuche bzw. die Suche nach qualifi-
zierten Mitarbeitern etwas zu vereinfachen. Die
Jobbörse kann von allen Mitgliedern kostenlos
genutzt werden.

� Das Seehaus für Rechtsanwälte

Die gepflegte Atmosphäre der Club-Etage des Seehauses und auch das im Stil der Einrichtungs-
zeit des Seehauses (ca. 1880) erhalten gebliebene Trinkstüberl haben ihre Eignung zur Ausrich-
tung u.a. von Seminaren, Tagungen und Konferenzen (moderne Seminartechnik vorhanden)
oder auch von Anwaltsstammtischen längst nachgewiesen. Wer in einem der beiden Appart-
ments des Seehauses Urlaub macht, kann nicht nur die Sportmöglichkeiten und Kulturangebote
nutzen, die Seeshaupt und der Pfaffenwinkel im Programm haben. Wanderungen und Radtouren
rund um den Starnberger See und durch die zauberhafte Landschaft der nahen Osterseen gehören
zum Feinsten und sind direkt vom Seehaus aus möglich. Ist der See zum Schwimmen zu kalt,
bieten Hallenbäder und Thermalanlagen in erreichbarer Nähe (Penzberg, „Trimini“ in Kochel und
„Alpamare“ in Bad Tölz – dort gibt es auch vier Kinos!) angenehme Alternativen, bei Schnee auch
Langlaufloipen ab Seeshaupt; alpine Skiläufer finden in längstens einer halben Autostunde, was
sie suchen. Es lohnt sich, das Seehaus kennen zu lernen und seine Nutzungsmöglichkeiten wahr-
zunehmen.

Der Seehaus-Verein für Rechtsanwälte und die Leiterin seiner Geschäftsstelle, Frau Schloer,
St.-Cajetan-Str. 20, 81669 München, Telefon 089 / 44 45 19 60, Fax 089 / 44 45 19 61, erteilen
Auskünfte, auch über die zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten am Ort, und freuen sich auf Ih-
ren Besuch im Seehaus.




